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Bald ist es wieder so weit, ein neues Jahr
steht vor der Tür. Bevor wir aber in die
Zukunft schauen wollen, sei es mir noch
erlaubt, einen Blick zurück in das ereignis-
reiche Jahr 2009 zu werfen. 2009 – ein Jahr,
das in jederlei Hinsicht besonders war und
für viele Zeilen in den Geschichtsbüchern
dieser Welt sorgen wird. Geprägt war dieses
Jahr durch drei Worte, die mittlerweile jeder
kennt, da jeder von uns in irgendeiner Weise
betroffen ist. Gemeint sind die Begriffe
Wirtschaftskrise, Staatsbürgschaften und
Superwahljahr. 

Vor einem Jahr um diese Zeit lag ein in
weiten Teilen wirtschaftlich gutes Jahr hin-
ter uns. Der Begriff Wirtschaftskrise gewann
erst im November an Bedeutung, nach dem
im September bereits die amerikanische Bank
Lehman-Brothers zahlungsunfähig war. Man
ging noch davon aus, dass diese Pleite für uns
keine immensen Auswirkungen haben würde
– man wartete noch ab, was da kommen
würde. Heute, ein Jahr später, ist Deutschland
von der Wirtschafskrise schwer getroffen und
keiner weiß, ob wir jetzt bereits das Ende
erreicht haben.

Aber das Handwerk als Inbegriff des deut-
schen Mittelstandes stemmt sich mit aller
Kraft gegen die Wirtschaftskrise. Es zeigt
durch innovative Ideen, was alles möglich ist.
Es vermittelt durch seine solide Arbeit
Sicherheit in instabilen Zeiten. Damit dies
weiter so bleibt und auch ausgebaut werden
kann, bedarf es weiterer Unterstützung durch
die Politik. Dementsprechend hat das
Handwerk große Hoffnungen in die
Bundestagswahl im September gesetzt. Durch
die neue bürgerliche Regierung sollten über-
zeugende Impulse gesetzt werden. Liest man
jedoch die Koalitionsvereinbarung zwischen
CDU/CSU und FDP, so ist bisher nur ein
Anfang gemacht worden. Es bedarf weiterer
Entlastungen des Mittelstandes in Form von
Steuererleichterungen und Bürokratieabbau.
Wichtig ist dabei, dass Hilfen auf lange Sicht
gewährt werden und der Blick nicht durch
kurze Belebungsversuche verklärt wird, wie

z.B. durch die Abwrackprämie oder durch
Übergangslösungen in Form von Staatsbürg-
schaften. Auch das neue Bürgerentlastungs-
oder Altersvorsorgegesetz, nach dem jeder
Arbeitnehmer ab Januar 2010 ein höheres
Nettoeinkommen verbuchen kann, ist mit
Vorsicht zu genießen. Die Quittung hierfür
bekommt man nämlich im Rentenalter.
Dann wird die Rente um den Teil, den man
jetzt netto erlangt hat im Rahmen der
Progression höher besteuert.  

Weitere Handlungsfelder, die im kom-
menden Jahr in Angriff genommen werden
müssen, sind der Demografische Wandel
sowie der drohende Facharbeitermangel. Die
Politik muss in diesen Aufgabengebieten
schnell und nachhaltig tätig werden und eine
stiefmütterliche Behandlung dieser Bereiche
muss passé sein. Demnach besteht dringend
Handlungsbedarf und die Regierung muss
sich klar und deutlich positionieren. 

Gleiches gilt auf Länderebene. Denn mit
dem Abschluss des Superwahljahrs 2009
nimmt das Thema Wahlen nicht sein Ende.
Schon im Mai 2010 finden in Nordrhein –
Westfalen die Landtagswahlen statt. Auch
hier müssen wieder die Forderungen des
Handwerks zu Gehör gebracht werden.

Bis zu dieser Stelle haben Sie vielleicht den
Eindruck, dass das Jahr 2009 nur negativ ver-
laufen ist. Aber es gibt auch einen besonders
positiven Aspekt, den ich herausheben möch-
te – die Ausbildungszahlen im Bergischen
Land. 

Die Ausbildungszahlen sind mit einem
Rückgang von 2,5 % fast gleich geblieben.
Dies ist ein besonderer Erfolg im Bergischen
Land, gerade vor dem oben aufgezeigten
Hintergrund der Wirtschaftskrise. Andere
Regionen haben nämlich zum Teil einen
Rückgang der Ausbildungszahlen um mehr
als 10 oder 12 % zu vermelden. Daher ist
unser Ergebnis umso erfreulicher. 

Trotz des positiven Abschneidens dürfen

wir uns aber jetzt nicht auf dem Erfolg aus-
ruhen. Vielmehr stehen wir gerade jetzt in
der Verantwortung weiter auszubilden, um
entsprechende Fachkräfte zu erhalten.
Dementsprechend nochmals meine aus-
drückliche Bitte, bilden Sie auch im Jahre
2010 weiter aus. Diejenigen, die mit dem
Gedanken spielen, einen Auszubildenden ein-
zustellen, müssen ihre Entscheidung zu
Gunsten der Facharbeit im Handwerk fällen
– Ausbildung ist Zukunftssicherung!

Daran kann auch die Wirtschaftskrise
nichts ändern. Neben dem positiven Bild bei
den Ausbildungszahlen versprühen aber auch
einige Handwerksbetriebe selbst vorsichtigen
Optimismus für das kommende Jahr. Dies
muss auch unsere Basis sein, denn die Krise
kann nur gut überstanden werden, wenn wir
weiter qualitativ hochwertige Arbeit ablie-
fern, die die Kunden überzeugt und begeis-
tert.

In diesem Sinne, lassen Sie uns die Dinge
anpacken und ein erfolgreiches Jahr 2010
gestalten. Dies erfordert zwar Arbeit und
Einsatz, aber es lohnt sich, genauso wie das
Kinderlachen beim Auspacken der Weih-
nachtsgeschenke, nachdem man lange ge-
sucht hat, um genau das passende Geschenk
zu finden.

Aber bei all der anstehenden Tatkraft soll-
ten wir uns kurze Momente gönnen, in denen
wir innehalten und die Vorweihnachtszeit
genießen.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und
Ihren Mitarbeitern ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen glückliches Jahr 2010.

Ihr

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Jahreswechsel – Rückschau und
Ausblick – Bilanzen und Forderungen

mit dem Team der Kreishandwerkerschaft 
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Was ist das Besondere am Friseurberuf?
Volker Steffens lacht: „Wie viele Stunden
haben Sie Zeit, damit ich Ihnen etwas vor-
schwärmen kann?“, fragt der Obermeister
der Friseur-Innung Bergisches Land zurück.
Tatsächlich: Unter den Handwerksberufen
nimmt der Friseur eine Sonderstellung ein.
Friseure arbeiten direkt am Menschen. Sie
dürfen ihre Kunden nach sehr kurzer Zeit
berühren – das kennt man sonst nur von
medizinischen Berufen. Zudem pflegen sie
oft eine intensive Kommunikation mit ih-
ren Kunden. „Da baut sich so viel Zwi-
schenmenschliches auf, was es in dieser
Form wohl in keinem anderen Handwerks-
beruf gibt“, sagt Volker Steffens.

„Alles – nur nicht alltäglich“, so be-
schreibt der Zentralverband des Deutschen
Friseurhandwerks den Beruf. Friseure sind
Typ- und Trendberater, Kreative und Hand-
werker. Sie können Menschen verschönern.
Und das nicht nur auf dem Kopf: Vom ers-
ten Tag in der Berufsschule an lernen die
angehenden Friseure auch, wie die Haut
des Menschen beschaffen ist und wie sie
kosmetisch behandelt werden kann. Neue
Schnitte, professionelles Colorieren, modi-
sche Haarumformungen, typgerechtes Sty-
ling, Haarpflege, trendige Make-ups, krea-
tives Nageldesign – all das gehört ins Reper-
toire des Friseurhandwerks.

Der Beruf wird unterschätzt, findet
Volker Steffens. Er empfiehlt Auszubilden-
den gerne, ihr Fachbuch im Bekannten-
und Verwandtenkreis zu zeigen. „Viele dürf-
ten sich wundern, was alles zu unserem
Beruf gehört.“ Die Anforderungen sind in
den vergangenen Jahren ständig gestiegen
– auch deshalb, weil die Kunden immer
anspruchsvoller geworden sind.

Auf das umfangreiche Wissen der Friseu-
re greifen nicht nur die handwerklichen
Salons gerne zurück, sondern auch die gro-
ßen Hersteller von Haarpflegeprodukten,
die täglich einige hundert Testkunden ha-
ben. Ausgebildete Friseure findet man auch

in Drogerien oder Nagelstudios oder als
Hair-Stylisten bei Film und Fernsehen.
„Unser Beruf eröffnet gerade jungen Men-
schen sehr viele Möglichkeiten“, betont der
Obermeister. Zahlreiche Friseure gehen
sogar buchstäblich mit der Mode und wech-
seln ins Ausland.

In der Branche ist eine Dreiteilung fest-
zustellen. Steffens: „Das ist bei uns inzwi-
schen wie in der Gastronomie – ich kann’s
billig haben, mittelpreisig oder sehr hoch-
wertig.“ Dieser Trend stellt die Betriebe vor
die Frage, wohin sie sich mit ihrem Team
orientieren und wie sie am Markt bestehen
können. Manche Salons kümmern sich aus-
schließlich um die Haare des Kunden, ande-
re bieten auch Kosmetik oder sogar Massa-
gen an. Längst geht es nicht mehr um die
Frage, wer der beste Haareschneider ist. Das
gesamte Paket – von der Gestaltung des
Schaufensters über die Saloneinrichtung
und das Team bis hin zum Leistungsangebot
– muss aus einem Guss sein, damit es den
Kunden anspricht. Friseurunternehmer
sind heute angesichts der Marktentwicklung
gezwungen, sich zu spezialisieren. Das geht
über den Preis, aber auch durch eine beson-
dere Kompetenz beispielsweise bei den The-
men Colorationen, Haarverlängerung oder

Zweithaar. Wichtig ist, dass die Betriebe
rechtzeitig erkennen, in welche Richtung
sie sich verändern müssen. Auch im Friseur-
handwerk ist der Markt schnelllebiger
geworden.

Vor diesem Hintergrund benötigt der
Friseur neben der handwerklichen Kompe-
tenz auch umfassendes kaufmännisches
Know-how und ein effizientes Salonmana-
gement. Gut geplante Arbeitsabläufe, pro-
fessionelle Produktpräsentation, ein durch-
dachtes Marketing und ein standortgerech-
tes Salonkonzept sind unerlässlich, um den
geschäftlichen Erfolg zu sichern. Diese Ent-
wicklung spiegelt sich auch in der neuen
Ausbildungsordnung wider, nach der die
Auszubildenden im Frühjahr 2010 erstmals
geprüft werden.

Der Kunde hat inzwischen die Wahl: Er
kann sich im klassischen Salon für die ganze
Familie die Haare frisieren lassen. Er kann in
die nächste Filiale einer großen Kette gehen.
Er kann sich aber auch einen ganzen Well-
ness-Tag lang von Kopf bis Fuß verwöhnen
lassen, wenn er einen Friseur besucht, der die-
ses komplette Leistungsspektrum anbietet.

w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »

Friseur-Innung Bergisches Land ist die drittgrößte in Nordrhein-Westfalen

Die Spezialisten für Haut und Haar
im wachsenden Markt für Schönheit
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Der Markt für Schönheit wächst. „Jede
zweite Fernsehwerbung hat inzwischen mit
Körperpflege zu tun, und zu diesem Berufs-
feld gehören wir ja“, sagt Volker Steffens,
der daran erinnert, dass ein Friseur weiß, wie
sich ein Deo oder eine Körperpflege-Lotion
zusammensetzen. Im Bereich der Kosmetik
liege eine große Chance für seine Branche.
30 bis 40 Prozent aller Betriebe, schätzt der
Obermeister, verstehen sich heute bereits
als Spezialisten für Schönheit und bieten
entsprechende Leistungen an. Die Frage sei
allerdings, wie das Friseurhandwerk dies
vermitteln könne. Steffens: „Wir sind Fach-
leute für Haar und Haut, und es ist eine
der wichtigsten Aufgaben für unser Gewerk
vom Zentralverband über die Innung bis
zum einzelnen Betrieb, diese Positionierung
unseren Kunden klar zu machen.“

Vielleicht liegt es auch an der Vielsei-
tigkeit des Friseurhandwerks, dass sich die
Kunden bisher ihre Lust am Salonbesuch
selbst durch die Wirtschaftskrise nicht neh-
men ließen. Das hat der Zentralverband zu-
mindest für das Jahr 2008 festgestellt. Die
Umsätze der Friseurunternehmen blieben
stabil. Es gibt mehr Betriebe, die allerdings

weniger Mitarbeiter haben als früher. Im
Jahr 2008 stieg die Zahl der selbständigen
Friseurunternehmen um 3,3 Prozent, die
der Filialbetriebe um 8,7 Prozent. Gleich-

zeitig sank die Zahl der Beschäftigten um
3,7 Prozent. Insgesamt arbeiteten bundes-
weit rund 250.000 Friseurinnen und Fri-
seure in den rund 73.500 Salons. 

FORUM 6/2009
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Interessant: Männer gehen
häufiger zum Friseur als Frauen.
Rund 6,5-mal lässt sich der
Durchschnittsmann im Jahr die
Haare schneiden. Frauen hinge-
gen nehmen nur 5,33-mal vor
dem Spiegel Platz. Dafür legen
sie dann deutlich mehr Geld aus:
42,75 Euro lassen sie sich jeden
Friseurbesuch kosten. Männer
sind da mit durchschnittlich
15,32 Euro deutlich bescheide-
ner und im Übrigen auch mo-
disch zurückhaltender. Neben
Haarschnitten waren Colora-
tionen und Kuranwendungen
die am meisten nachgefragten
Dienstleistungen.

In den Medien werden die
Friseure bisweilen an den Pran-
ger gestellt, wenn es um das The-
ma „Lohndumping“ geht. Des-
halb ist es Obermeiser Steffens
wichtig, das Bild gerade zu
rücken: „In Nordrhein-Westfa-
len werden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Friseur-
handwerk nach allgemeinver-
bindlichen Tariflöhnen bezahlt“,
stellt er klar. Er betrachtet es als
eine Aufgabe für die Innung und
den gesamten Berufsstand, dies
nach außen zu tragen. Deshalb
begrüßt er es, wenn schwarze
Schafe erwischt werden. Gleich-
zeitig appelliert er jedoch an die
Verbraucher, sich der Wertigkeit
einer Dienstleistung wie im Fri-
seurhandwerk wieder mehr be-
wusst zu werden. „Wir müssen
einen angemessenen Preis für

unsere Leistung bekommen, um
unseren Mitarbeitern einen an-
gemessenen Lohn zahlen zu
können“, sagt er. Das sei im
lohnintensiven Friseurhandwerk
auch die Voraussetzung dafür,
dass die Salons ihre Mitarbeiter
gut ausbilden und auch später
ständig qualifizieren könnten.
Mit einer zunehmenden „Dis-
counterisierung“ der Gesell-
schaft sei das irgendwann nicht
mehr zu schaffen, so Steffens.

Mit fast 280 Mitgliedern ist
die Innung Bergisches Land die
drittgrößte Friseur-Innung in
Nordrhein-Westfalen. Ober-
meister Steffens lobt das gute
Zusammenwirken im Vorstand
und die hervorragende Arbeit
des Fachbeirates bei der Orga-
nisation der Frisurenmode-Ver-
anstaltung, die jedes Jahr im
Frühling und Herbst stattfindet.
Bei dieser „Hair & Fashion-
Show“ zeigen die Mitglieder des
Fachbeirates den Kolleginnen
und Kollegen die neuesten Kre-
ationen für die Köpfe der Kun-
den. Für die aktuellen Looks

Friseure
engagieren sich
für die Ausbildung junger Menschen
277 Mitglieder, 385 Auszubildende, 2.216 Beschäftigte – das ist
die Friseur-Innung Bergisches Land in Zahlen. Die Betriebe erwirt-
schaften einen Jahresumsatz von rund 180 Millionen Euro. Bun-
desweit absolvierten im Jahr 2008 rund 40.500 junge Menschen
eine Ausbildung im Friseurhandwerk. Dieses Engagement der
Betriebe ist bemerkenswert, wie die Ausbildungsquote belegt: Sie
lag im Friseurhandwerk auch im Jahr 2008 bei rund 16 Prozent.
Zum Vergleich: Das Handwerk insgesamt kam auf 9,8 Prozent und
die Gesamtwirtschaft auf vier Prozent.

weiter nächste Seite »»»

FORUM 6/2009
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interessieren sich auch die Me-
dien: Im vergangenen Jahr be-
richtete der WDR in der „Ak-
tuellen Stunde“ über die Ver-
anstaltung. In diesem Frühjahr
übertrug die Innung ihr Event
live im Internet.

Darüber hinaus bietet die
Friseur-Innung regelmäßig Trai-
ningsabende für Auszubildende
an, die sich in bestimmten Berei-
chen ihres Handwerks weiterbil-
den möchten. Dabei werden bei-
spielsweise spezielle Haarschnei-
de-Techniken vermittelt. Viele
Friseure nutzen diese Abende
auch als Vorbereitung auf Fach-
wettbewerbe und Frisier-Meis-
terschaften, bei denen Form-
gefühl, Schnelligkeit, modische
Kompetenz und handwerkliche
Präzision gefragt sind. 

„Bei den Wettbewerben ist
unsere Innung führend in Nord-
rhein-Westfalen und stellt regel-
mäßig das größe Starterfeld“,
sagt Volker Steffens. Mit Erfolg:
Milan Kranjcec, der amtierende
Deutsche Meister im Damen-
fach, kommt aus Hückeswagen.
Vorstandsmitglied Kerstin Lapp
war 2008 Deutsche Meisterin
im Herrenfach, Daniel Gier-

mann aus Remscheid wurde so-
gar Weltmeister im Herrenfach.
Sie und viele andere Innungs-
mitglieder stellen sich ehrenamt-
lich für Trainingsabende zur Ver-
fügung und geben ihr Wissen
und ihre Erfahrung an die Aus-
zubildenden weiter. „Auf diese
Weise wächst die Innung zusam-
men“, so der Obermeister.

Nach wie vor ist der Beruf be-
liebt bei Jugendlichen, vor allem
bei jungen Frauen, die rund 90
Prozent der Lehrlinge stellen.
Fast 400 Auszubildende erler-
nen derzeit in den Salons im
Bergischen Land das Friseur-
handwerk. Sie beurteilen die
Perspektiven ihres Berufsstandes
vermutlich ähnlich optimistisch
wie Obermeister Volker Steffens.
Gutes Aussehen und ein indivi-
dueller Stil seien für immer mehr
Menschen wichtig – auch für
ihre private und berufliche Ent-
wicklung. Hier biete gerade die
Haarfarbkosmetik weiterhin ein
enormes Potenzial für das Fri-
seurhandwerk. Um die Zukunft
macht sich Steffens jedenfalls
keine allzu großen Sorgen: „Wo
Menschen sind, gibt’s Haar und
Haut, und da wird’s auch Friseu-
re geben.“

Zur Person:
Obermeister
Volker Steffens

Seit 2002 engagiert sich Volker
Steffens als Obermeister der Fri-
seur-Innung. Der 52-Jährige
betreibt zwei Friseursalons in
Burscheid und Leichlingen mit
insgesamt etwa zehn Mitarbei-
tern. Er führt das elterliche Un-
ternehmen weiter, das seit über
50 Jahren besteht.

17 Jahre lang übernahm er
für die Friseur-Innung die Über-
betriebliche Unterweisung im
Berufsbildungszentrum Bur-
scheid. Volker Steffens ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein
großes Hobby ist der Spring-Reitsport.
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Beitragsbemessungsgrenzen

Die neuen Werte für 2010

E R L Ä U T E R U N G E N :
für * AG- und AN-Anteil 
für ** Einheitsbeitrag ohne Zusatzbeiträge

Angaben ohne Gewährfür *** 2,2 % für kinderlose Versicherte
für **** hälftig von AN und AG zu tragen

alte Bundesländer neue Bundesländer
€ Monat / € Jahr € Monat / € Jahr

Rentenversicherung
Beitragssatz 19,9 %
Beitragsbemessungsgrenze 5.500 / 66.000 4.650 / 55.800
monatlicher Höchstbeitrag * 1.094,50 925,35

Arbeitslosenversicherung
Beitragssatz 2,8 %
Beitragsbemessungsgrenze 5.500 / 66.000 4.650 / 55.800
monatlicher Höchstbetrag * 154,00 130,20

Krankenversicherung
Beitragssatz 14,9 % **
Beitragsbemessungsgrenze 3.750 / 45.000 3.750 / 45.000
monatlicher Höchstbetrag * 558,75 558,75

Pflegeversicherung
Beitragssatz 1,95 % ***
Beitragsbemessungsgrenze 3.750 / 45.000 3.750 / 45.000
monatlicher Höchstbetrag * 73,13 73,13

Höchstbeiträge Sozialabgaben monatliche Belastung **** monatliche Belastung****
Jahr 2004 1.868,54 1.678,56
Jahr 2005 1.915,94 1.707,94
Jahr 2006 1.931,44 1.710,44
Jahr 2007 1.799,62 1.630,92
Jahr 2008 1.823,60 1.638,00
Jahr 2009 1.867,09 1.674,14
Jahr 2010 1.880,38 1.687,43
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Jeder Gewerbetreibende sollte vor Ablauf
des Jahres die ausstehenden Forderungen
daraufhin überprüfen, ob ihnen eine Ver-
jährung droht!

Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz
hat im Hinblick auf die Verjährungsrege-
lungen einige Änderungen mit sich ge-
bracht, die bereits am 1.1.2002 in Kraft
getreten sind.

Danach verjähren zivilrechtliche Ansprü-
che wie Werklohnforderungen nunmehr
regelmäßig in 3 Jahren (§ 195 BGB). Nach
§ 199 BGB beginnt die Verjährungsfrist
mit dem Schluss des Jahres, in welchem der
Anspruch entstanden ist.

Ein Anspruch gilt als entstanden, wenn
er vom Gläubiger, ggf. gerichtlich, geltend
gemacht werden kann. Dies ist bei Vergü-
tungsansprüchen der Zeitpunkt, in dem die
Fälligkeit eingetreten ist. 

Sofern Grundlage des Vertrages das
BGB-Werkvertragsrecht ist, wird die Ver-
gütung mit der Abnahme fällig (vgl. § 641
Abs. 1 BGB). Bei VOB-Verträgen wird der
Anspruch auf Vergütung alsbald nach Prü-
fung und Feststellung der vom Auftrag-
nehmer vorgelegten Schlussrechnung, spä-
testens aber zwei Monate nach Abnahme
und Zugang der Schlussrechnung, fällig
(vgl. § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B). 

Dies bedeutet, dass mit dem Ablauf des
31. Dezember 2009 grundsätzlich sämtli-
che Forderungen, die vor dem 1.1.2007 fäl-
lig geworden sind, nicht mehr durchsetz-
bar sind!

Dringend gewarnt werden muss vor der
oft vertretenen Auffassung, dass eine – ins-
besondere durch Einschreiben ausgespro-
chene – Mahnung die Verjährung unter-
breche oder hemme. Diese Auffassung ist
nicht richtig!

Die Verjährung ist nur gehemmt, sofern
es eine Absprache zwischen Gläubiger und
Schuldner gibt, dass der Anspruch einst-
weilen nicht geltend gemacht werden soll
(Stillhalteabkommen). Sie wird ferner ge-
hemmt durch die Erhebung der Klage oder
die Zustellung des Mahnbescheides im
Mahnverfahren.

Dabei ist es nicht erforderlich, dass die
Klage oder der Mahnbescheid vor dem
1. Januar 2010 zugestellt wird. Es genügt
vielmehr zur Fristwahrung, dass die Klage
oder der Mahnbescheid vor Jahresablauf
eingereicht wird, sofern die Zustellung
„demnächst“ erfolgt.

Ferner beginnt die Verjährung erneut –
u.U. sogar mehrfach –,  wenn der Schuldner
dem Gläubiger gegenüber den Anspruch
durch Abschlagszahlung, Zinszahlung,
Sicherheitsleistung oder in sonstiger Weise
anerkennt.

Verjährung von Forderungen
zum Jahresende 2009
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Ab 1. Januar 2010 besteht für
Arbeitgeber die Verpflichtung,
die Entgeltdaten ihrer Arbeit-
nehmer monatlich in elektroni-
scher Form an eine so genannte
zentrale Speicherstelle zu über-
mitteln. Mit dem ELENA-Ver-
fahren wird die Verpflichtung
der Arbeitgeber zur schriftlichen
Ausstellung von Entgeltbe-
scheinigungen, die als Grund-
lage für die Berechnung von
Sozialleistungen ihrer Arbeit-
nehmer dienen (betrifft zu-
nächst Arbeitslosengeld I,
Eltern- und Wohngeld), durch
die Verpflichtung zu einer
monatlichen elektronischen
Meldung von Entgeltdaten an
eine zentrale ELENA-Speicher-
stelle ersetzt. Diese Speicherstel-
le ist bei der Deutschen Renten-
versicherung Bund – DRV
Bund angesiedelt. Die elektro-
nischen Meldungen der Arbeit-
geber erfolgen ab Januar 2010,
die betreffenden heutigen Pa-
pierbescheinigungen entfallen
ab Januar 2012 (nach Aufbau
des „Datenpools“ bei der DRV
Bund).

Dieses Verfahren des elektro-
nischen Entgeltnachweises
(ELENA) stellt einen Schritt zur
Senkung der Bürokratiekosten
dar. Zahlreiche Sozialleistungen
bemessen sich nach dem Ar-
beitsentgelt des jeweiligen Lei-
stungsbeziehers. Hierfür müs-
sen die Arbeitgeber bisher nach
Anforderung durch den Arbeit-
nehmer Entgeltbescheinigungen
in Papierform ausstellen. Mit
dem ELENA-Verfahren wird
das bisher papiergebundene
System der Entgeltbescheini-
gungen durch ein elektronisches
Bescheinigungswesen mittels
einer zentralen Datenbank er-
setzt. Auf diese Datenbank und
deren Inhalte können die Behör-

den, mit Zustimmung der Lei-
stungsantragsteller, zugreifen
und die jeweils benötigten
Daten in ihr jeweiliges System
übertragen.

Der Beschäftigte ist auf sei-
ner Verdienstbescheinigung auf
die Datenübermittlung und sei-
nen Auskunftsanspruch gegen-
über der Zentralen Speicher-
stelle hinzuweisen. Folgender
Text erfüllt die gesetzlichen
Mindestanforderungen:

„Wir sind seit 1. Januar 2010
gesetzlich verpflichtet, monat-
lich die in Ihrer Entgeltabrech-
nung enthaltenen Daten im
Rahmen des Verfahrens ELENA
an die Zentrale Speicherstelle zu
übermitteln.“ 

Die bereits im bekannten
Meldeverfahren zur Sozialver-
sicherung bisher genutzten
Entgeltabrechnungsprogramme
werden derzeit von den jeweili-
gen Softwareanbietern ange-
passt, sodass hier die erforderli-
chen Voraussetzungen geschaf-
fen werden.

Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie in-
formiert die Unternehmen über
die Gesetzlichen Krankenkassen
und eine eigene Internetseite über
das zum 1. Januar 2010 umzu-
setzende ELENA-Verfahren und
hat auch eine Hotline geschaltet.
Nähere Einzelheiten erfahren Sie
im Internet unter www.das-elena-
verfahren.de und über eine
Telefon-Hotline: 01805/615005
(0,14 €/Minute aus dem deut-
schen Festnetz), Montag - Don-
nerstag 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr,
Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr.

Neben Datensatz, detaillier-
ter Datensatzbeschreibung,

Arbeitgeberpflichten ab 1. Januar 2010

Das ELENA-Verfahren
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Frage- und Antwort-Katalog,
Fallbeispielen etc. ist auch eine
umfängliche ELENA-Verfah-
rensbeschreibung online verfüg-
bar.

Nach dem ELENA-Gesetz
betrifft das neue elektronische
Meldeverfahren derzeit folgende
Bescheinigungen:
» Arbeitbescheinigung gem.
§ 312 Sozialgesetzbuch Drittes
Buch (SGB III)
» Nebeneinkommensbescheini-
gung gem. § 313 Sozialgesetz-
buch Drittes Buch(SGB III)-
Arbeitslosengeld bei Arbeitslosig-
keit (Alg)
» Nebeneinkommensbescheini-
gung gem. § 313 Sozialgesetz-
buch Drittes Buch (SGB III) -
Übergangsgeld (Übg)
» Auskunft über die Beschäf-
tigung gem. § 315 Sozialgesetz-
buch Drittes Buch (SGB III) -
Teilarbeitslosengeld (Teil-Alg)
» Auskunft über die Beschäf-
tigung gem. § 315 Sozialgesetz-
buch Drittes Buch (SGB III) -
Übergangsgeld (Übg) / Arbeits-

losengeld bei beruflicher Weiter-
bildung (Alg-W)
» Auskunft über die Beschäf-
tigung gem. § 315 Sozialgesetz-
buch Drittes Buch (SGB III) -
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
/ Ausbildungsgeld (Abg)
» Verdienstbescheinigung zum
Antrag auf Wohngeld gem. § 23
Abs. 2 Wohngeldgesetz (WoGG)
» Einkommensnachweise nach
§ 2 Abs. 7 Satz 4 und § 9 des
Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes (BEEG)

Beabsichtigt ist, dass in den
nächsten Jahren weitere Be-
scheinigungsarten hinzukom-
men. Die Bundesregierung ver-
spricht sich vom ELENA-Ver-
fahren eine deutliche Senkung
der Bürokratiekosten. Der
nationale Normenkontrollrat
schätzt die Einsparungen für
Arbeitgeber auf jährlich rund 85
Millionen €, nachdem derzeit
pro Jahr durchschnittlich rund
60 Millionen Bescheinigungen
durch die Arbeitgeber erstellt
werden müssen.

Überstunden verlängern
die Arbeitszeit nicht

Wer kennt das nicht: Sie haben
einen Mitarbeiter der zusätzlich
zu seiner üblichen Tätigkeit auch
Extraarbeiten ausführt, die er
bezahlt bekommt. Das auch
schon über einen langen Zeit-
raum. Nun möchten Sie, dass der
Arbeitnehmer diese Zusatzarbeit
nicht mehr ausführt und entzie-
hen ihm die Aufgabe. 

Dass Arbeitgeber auf einmal
angeordnete Zusatzstunden ihrer
Mitarbeiter zu jeder Zeit wieder
verzichten können, zeigt ein aktu-
elles Urteil des Bundesarbeits-
gerichts (BAG). In dem Fall war
ein Lagerverwalter 18 Jahre lang
mit dem Schließdienst in seinem
Betrieb betraut. Dafür arbeitete
er jeden Tag zusätzlich eine Vier-

telstunde vor und nach seinem
Dienst und erhielt dafür eine Ver-
gütung. 

Daraus ergab sich für den
Mann jedoch kein Gewohn-
heitsrecht: Als der Arbeitgeber
eine andere Regelung für den
Schließdienst fand, pochte der
Mitarbeiter darauf, dass sich
durch die Regelmäßigkeit der
Überstunden seine Wochenar-
beitszeit erhöht habe. Die Richter
am BAG sahen das anders. Ihre
Begründung: Die Zusatzaufgabe
sei niemals vertraglich vereinbart
worden. 

Bundesarbeitsgericht: Urteil
vom 22. April 2009, 5 AZR
133/08.
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Jeder Geschäftsführer einer GmbH hat
viele gesetzliche Vorschriften zu beachten.
Bei Verstößen gegen eine dieser Pflichten
droht ihm die persönliche Haftung. Eine
große Gefahr besteht, wenn der Geschäfts-
führer den Insolvenzantrag verschleppt,
denn er löst damit haftungs- und strafrecht-
liche Konsequenzen aus. Daher sollte jeder
Geschäftsführer einer GmbH über die
betriebliche Situation informiert sein. Wird
die Gesellschaft zahlungsunfähig oder über-
schuldet, hat der Geschäftsführer ohne
schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei
Wochen nach Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung, einen
Insolvenzantrag zu stellen, § 15a Abs.1
Insolvenzordnung (InsO).

• Zahlungsunfähigkeit besteht, wenn die
Gesellschaft voraussichtlich dauernd
und nicht nur vorübergehend außerstan-
de ist, ihre fälligen Verbindlichkeiten zu
begleichen (§ 17 Abs.2 InsO).

• Eine Überschuldung liegt vor, wenn das
Aktivvermögen der Gesellschaft nicht
mehr die Schulden deckt (§ 19 InsO).
Liegt einer der beiden Tatbestände vor,
ist die sogenannte Insolvenzreife der
Gesellschaft gegeben.

Der verspätete Insolvenzantrag
Der Geschäftsführer macht sich schadens-
ersatzpflichtig, wenn er den Insolvenzantrag
verspätet stellt. Ausreichend ist fahrlässiges
Verhalten, so dass der Geschäftsführer haf-
tet, wenn er es trotz objektiver Anzeichen
unterlässt zu prüfen, ob ein Insolvenz-
grund vorliegt.

Eine der grundlegendsten Pflichten des
Geschäftsführers in der Krise besteht darin,
über die wirtschaftliche Unternehmenslage
informiert zu sein (§ 43 Abs.1 GmbHG).
Dazu muss ein betriebliches Rechnungs-
wesen installiert sein, das die ständige Über-
wachung der Finanzen ermöglicht. Hat
die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer,
gilt das sog. Prinzip der Gesamtverant-
wortung. Jeder einzelne Geschäftsführer hat

sich über die Geschäfte und die Lage der
Gesellschaft auf dem Laufenden zu halten.
Eine interne Aufgabenaufteilung entlas-
tet den Mitgeschäftsführer nicht von sei-
ner Verantwortlichkeit für die rechtzeitige
Einleitung des Insolvenzverfahrens.

Entschuldigungsmöglichkeiten
Das Verschulden für die verspätete Insol-
venzantragstellung kann aber entfallen,
wenn der Steuerberater den Geschäfts-
führer fehlerhaft informiert hat. Auch die
Einholung eines sachverständigen Rates zur
Frage der Insolvenzreife kann das Ver-
schulden entfallen lassen (BGH, Urteil v.
14.5.2007, II ZR 48/06). Daher sollten Sie
sich zu Beweiszwecken die Auskünfte
immer schriftlich bestätigen lassen.

Rechtsfolgen: Schadensersatz
und Strafbarkeit
Verstößt ein Geschäftsführer schuldhaft
gegen § 15a InsO, muss er Schadensersatz
zahlen. Die Höhe ist abhängig davon, ob
der Gläubiger ein Alt- oder ein Neugläu-
biger ist.

• Altgläubiger sind diejenigen Gläubiger,
die bereits zum Zeitpunkt, zu dem der
Insolvenzantrag hätte gestellt werden
müssen, Gläubiger der Gesellschaft
waren.

• Neugläubiger sind solche Gläubiger, die
erst nach Eintritt der Insolvenzreife eine
Vorleistung bzw. einen Kredit gewähren
(BGH, Urteil v. 25.7.2005, II ZR 390/03)
und so eine Forderung gegenüber der
Gesellschaft erworben haben.

• Entscheidender Zeitpunkt für die
Einordnung als Alt- oder Neugläubiger
ist die Entstehung bzw. der Erwerb der
Forderung, nicht deren Fälligkeit (OLG
Hamburg, Urteil v. 30.11.1999, 11 U
18/97).

a) Schadenersatz
Ist durch die Verzögerung die Insolvenz-
masse geschmälert worden, können die

Altgläubiger den ihnen entstandenen sog.
Quotenschaden geltend machen.

Er besteht in der Differenz zwischen dem
Masseerlös, den die Gläubiger bei rechtzei-
tiger Beantragung des Insolvenzverfahrens
erlangt hätten und dem Betrag, den sie nun-
mehr nach verspäteter Einleitung des
Verfahrens erhalten. Die Neugläubiger
erhalten vollen Ersatz ihres Schadens, es sei
denn, es handelt sich um Ansprüche aus
unerlaubter Handlung.

b) Straftat
Die Insolvenzverschleppung ist ein Straf-
tatbestand. Sie wird mit einer Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft (§ 15a Abs.4 InsO). Handelt
der Täter fahrlässig, ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe
(§ 15 Abs.5 InsO).

c) Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung
Ist dem Geschäftsführer die Insolvenzreife
der Gesellschaft positiv bekannt und unter-
lässt er gleichwohl die Stellung eines Insol-
venzantrags, kann eine Haftung wegen vor-
sätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826
BGB) greifen, und zwar dann, wenn er
Geschäftspartnern der Gesellschaft gegen-
über die Vermögenslage der Gesellschaft
verschweigt und diese im Glauben an die
Solvenz der Gesellschaft mit dieser Verträge
schließen und später mit ihren Forderungen
ausfallen. Eine Verpflichtung zur Offen-
barung der Vermögenslage bei Verhand-
lungen über Fortführung oder Neuab-
schluss bei Verträgen besteht dann, wenn
der Geschäftsführer der GmbH weiß oder
wissen muss, dass die Gesellschaft zur
Erfüllung der begründeten Verbindlich-
keiten z.B. bei Zahlungsunfähigkeit nicht
in der Lage ist. Als ausreichend für eine vor-
sätzliche sittenwidrige Schädigung wird
bereits angesehen, wenn die Durchführ-
barkeit des Vertrages bei Vorleistungs-
pflicht des Vertragspartners durch Über-
schuldung der Gesellschaft von vornherein
schwerwiegend gefährdet ist (BGH, Urteil
v. 1.7.1991, II ZR 180/90).

Haftung des GmbH-Geschäftsführers
wegen Insolvenzverschleppung
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Arbeitnehmer müssen ihren Urlaub
nicht zwingend zur körperlichen Erholung
nutzen, sondern dürfen auch im Geschäft
ihres Ehegatten aushelfen. § 8 BUrlG ver-
bietet zwar eine dem Urlaubszweck wider-
sprechende Erwerbstätigkeit. Hiermit sind
aber nur Tätigkeiten gemeint, die der maxi-
malen finanziellen Ausnutzung der Arbeits-
kraft dienen. Dies ist bei einer Mithilfe im
Familienbetrieb regelmäßig nicht der Fall
(LAG Köln 21.9.2009, 2 Sa 674/09)

Der Sachverhalt:
Die Klägerin ist seit 2003 bei der Beklagten
als Bürokauffrau mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 37 Stunden beschäftigt. Ihr
Ehemann stellt Keramikfiguren u.Ä. her und
vertreibt diese auf verschiedenen Märkten –
u.a. auf einem Weihnachtsmarkt. Die
Klägerin war vom 11. bis 20.11.2008 arbeits-
unfähig erkrankt. Vom 1. bis 24.12.2008
hatte sie Urlaub. Während dieses Urlaubs
wurde sie mehrfach bei Verkaufstätigkeiten
auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. 

Die Beklagte war der Auffassung, dass
die Klägerin während ihres Urlaubs nicht
auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten dürfe,

weil dies dem Erholungszweck des Urlaubs
zuwiderlaufe. Die Arbeit in der Kälte erhö-
he zudem das Risiko einer Erkrankung. Die
Beklagte mahnte die Klägerin deshalb am
2.12.2008 und am 8.12.2008 ab. Als die
Klägerin ihre Verkaufstätigkeit auf dem
Weihnachtsmarkt dennoch fortsetzte, kün-
digte die Beklagte das Arbeitsverhältnis frist-
gerecht.

Der hiergegen gerichteten Klage gab das
ArbG statt. Die Berufung hatte keinen
Erfolg.

Die Gründe:
Es liegt insbesondere kein Verstoß gegen
§ 8 BUrlG vor. Hiernach dürfen Arbeit-
nehmer während des Urlaubs keine dem
Urlaubszweck widersprechende Erwerbs-
tätigkeit ausüben. Die Vorschrift verbietet
nicht etwa alles, was der Erholung abträg-
lich sein könnte. So sind etwa freiwillige
Tätigkeiten, die nicht der Entgelterzielung
dienen, oder extrem anstrengende Unter-
nehmungen wie etwa Bergsteigen in Nepal
zulässig. Arbeitnehmern ist es lediglich un-
tersagt, die bezahlte Freizeit zu nutzen, um
die Einnahmen aus ihrer Arbeitskraft durch

Eingehung eines weiteren Erwerbsverhält-
nisses in doppelter Weise auszunutzen.

Eine unentgeltliche Mithilfe im Fami-
lienbetrieb stellt nach diesen Grundsätzen
keinen Verstoß gegen § 8 BUrlG dar. Selbst
wenn die Klägerin eine Vergütung erhalten
haben sollte oder hätte beanspruchen kön-
nen, ergibt sich nichts anderes. Ehegatten
dürfen sich im Rahmen ihrer gegenseitigen
Unterhaltspflichten über die eigene Berufs-
tätigkeit hinaus gegenseitig unterstützen. Im
Übrigen darf die Klägerin ihre Arbeitskraft
gem. § 3 ArbZG bis zu 48 Stunden wöchent-
lich ausschöpfen. Da mit der Beklagten eine
37-Stunden-Woche vereinbart war, waren
somit noch elf Wochenstunden übrig, die
gem. § 3 Satz 2 ArbZG auch unregelmäßig
verteilt werden konnten.

Hinweis:
Diese Entscheidung stellt eine Ausnahme
zu der bisherigen Rechtsprechung dar.
Wichtig ist, dass diese für Ehepartner getrof-
fen wurde und dass die Tätigkeiten unent-
geltlich bleiben müssen. Somit werden
Arbeitnehmer in Zukunft beruhigter ihren
Ehepartner unterstützen können.

Arbeitnehmer dürfen während
des Urlaubs im Geschäft ihres

Ehegatten aushelfen

Wer kennt das nicht? Mitarbeiter, die
ständig rauchen müssen und dabei die
„Stechuhr“ weiterlaufen lassen entgegen
getroffener Vereinbarungen im Betrieb. Das
ist alles bezahlte Arbeitszeit. Auf dieses
Verhalten hat ein Arbeitgeber nun reagiert
und nach mehrfacher Abmahnung die frist-
lose Kündigung ausgesprochen. Genau die-
sen Fall hatte jetzt das Arbeitsgericht
Duisburg zu entscheiden. Das Rauchen
muss nicht hingenommen werden, wenn
die Pausen eindeutig im Widerspruch zu
betriebsinternen Regelungen stehen. 

In dem betreffenden Betrieb galt eine
verbindliche Vereinbarung: Wer eine soge-

nannte Raucherpause macht, muss vorher
ausstempeln. Diese Vorschrift hatte eine
Arbeitnehmerin wiederholt missachtet. Ihr
Chef mahnte sie dafür zunächst mehrfach
ab. Unbeeindruckt ging die Mitarbeiterin
an drei Tagen in Folge erneut in die
Raucherpause, erfasste diese Zeit nicht und
reichte auch keine Korrekturbelege dafür
ein. Konsequenz: Der Arbeitgeber kündig-
te ihr fristlos. Die Frau versuchte ihren
Arbeitsplatz zu retten und reichte eine
Kündigungsschutzklage ein. 

Doch die Richter wiesen die Klage ab.
Begründung: Der wiederholte Verstoß
rechtfertige die Kündigung. Die Mitarbei-

terin habe dem Arbeitgeber ihre Arbeits-
leistung immer wieder kurzzeitig entzogen
und den Arbeitsvertrag damit immer wie-
der gravierend verletzt. 

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass hier eine betriebs-
interne Regelung getroffen wurde und die
Arbeitnehmerin nicht nur einmal, sondern
mehrmals gegen ihre arbeitsvertraglichen
Pflichten verstoßen hat. Daher sollten Sie
in Ihrem Betrieb eine Regelung über die
Raucherpausen treffen.

Arbeitsgericht Duisburg: Urteil vom 14.
September 2009, Az. 3 Ca 1336/09

Kündigungsgrund Raucherpause 
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Rechnungen, die per Telefax übersandt
werden, gelten als elektronische Rechnungen
im Sinne von § 14 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz
(UStG). Um den Vorsteuerabzug sicherzu-
stellen, müssen besondere steuerrechtliche
Regelungen beachtet werden. So ist die
Zustimmung des Empfängers zur Übermitt-
lung der Rechnung auf elektronischem Weg
erforderlich (§ 14 Abs. 1 S. 2 UStG). Diese
Zustimmung bedarf keiner bestimmten
Form, es genügt, dass die Beteiligten diese
Verfahrensweise praktizieren und damit still-
schweigend billigen.

Bei einer auf elektronischem Weg über-
mittelten Rechnung müssen die Echtheit der
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts
gewährleistet sein, z. B. mittels qualifizierter
elektronischer Signatur. Wird die Rechnung
von einem Standard-Faxgerät zu einem
Standard-Faxgerät übermittelt, ist nach

Ansicht der Finanzverwaltung keine elektro-
nische Signatur erforderlich. Es muss ledig-
lich der Rechnungsaussteller die „gefaxte“
Rechnung aufbewahren und der Leistungs-
empfänger zum Zweck des Vorsteuerabzugs
den Fax-Ausdruck archivieren (Abschnitt 184
a Abs. 5 Nr. 1 Umsatzsteuerrichtlinie 2008).

Wird das Fax auf Thermopapier ausgege-
ben, muss von der Rechnung nochmals eine
Kopie erstellt werden, um die Lesbarkeit wäh-
rend der 10-jährigen Aufbewahrungsfrist (§
14 b Abs.1 UStG) sicherzustellen.

Bei allen anderen Telefax-Übertragungs-
formen, an denen also an der Übertragung
ein PC-Fax oder Fax-Server beteiligt ist, ver-
langt die Finanzverwaltung eine qualifizier-
te elektronische Signatur oder eine qualifi-
zierte elektronische Signatur mit Anbieter-
Akkreditierung, um die Echtheit der Her-

kunft und die Unversehrtheit der Daten zu
gewährleisten.

In der Praxis führt dies in den Fällen PC-
Fax/Fax-Server zum Standard-Fax und umge-
kehrt zu Problemen. Geht die Rechnung per
Standard-Fax ein, kann der Empfänger nicht
erkennen, ob herkömmlich oder elektronisch
übermittelt wurde. Auch kann der Versender
am Standard-Fax nicht erkennen, welches
Gerät am Ende der Leitung installiert ist.

Empfehlung: Um die Ordnungsmäßigkeit
sicherzustellen, muss der Standard-Fax-Teil-
nehmer auf jeden Fall die Ausgangsrechnung
aufbewahren bzw. eingehende Faxe in
Papierform archivieren. Geht ein Fax elek-
tronisch und ohne entsprechende Signatur
ein, sollte immer eine Rechnung in Papier-
form nachgefordert werden, um den Vor-
steuerabzug zu sichern.

Sicherung der Vorsteuer
bei Fax-Rechnungen



Gm
bH



Editorial
FORUM 6/2009

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine18

Nach einem Unfall mit einer
defekten Brotschneidemaschine
bekommt eine junge Auszu-
bildende kein Schmerzensgeld. 

Arbeitgeber müssen Schmer-
zensgeld nach einem Arbeitsunfall
nur zahlen, wenn sie den Unfall
mit Vorsatz verursacht haben. Das
musste nun auch eine 21-jährige
Auszubildende in einer Groß-
bäckerei erfahren. Um fertige
Brotscheiben aus einer Schneide-
maschine zu nehmen, habe sie die
Klappe des ruhenden Geräts
geöffnet und hineingegriffen. In
diesem Augenblick hätten sich die
Messer wieder in Bewegung
gesetzt und der schwangeren jun-
gen Frau in Sekundenschnelle
drei komplette Finger abgetrennt.
Normalerweise stehen die Messer
bei geöffneter Klappe still. Doch
diese Maschine war defekt. Ob

die Bäckermeisterin von dem
Fehler der Maschine gewusst hat,
ist nicht ganz klar. Ein Mitarbeiter
habe als Zeuge gegen die Chefin
ausgesagt. Diese jedoch habe den
Vorwurf bestritten. Das Arbeits-
gericht wies die Klage auf 20.000
Euro Schmerzensgeld ab, da ein
Vorsatz von Seiten des Arbeit-
gebers nicht feststellbar sei. 

Ganz ähnlich vor Kurzem ein
Fall in Hessen: Hier war der
Arbeitnehmer auf dem Weg
durch die Werkstatt seines Arbeit-
gebers durch eine offenstehende
Luke in einen fünf Meter tiefen
Reifenkeller gestürzt. Dabei hatte
er sich erheblich verletzt. Dem
Chef sei kein direkter Vorsatz
nachzuweisen, argumentierten
auch die Richter am Landesar-
beitsgericht Hessen. Ein bloß
fahrlässiges Verhalten von

Betriebsinhabern rechtfertige
noch keinen Schmerzensgeld-
anspruch. 

Landesarbeitsgericht Hessen,
Urteil vom 12. August 2009, Az.
2 Sa 579/09

So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)

Elektro-Handwerk
» Meissner Elektro GmbH

www.elektro-meissner.de

» Elektro Jagieniak
www.jagieniak.de

» Döpper GmbH
www.doepper-gmbh.de

» Elektro Pütz
www.elektropuetz.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

» Tip Top Tor
www.tiptoptor.de

» Dachdeckerei Hans Spiegel
www.dachdeckerei-spiegel.de

Dach- und Solarbau
» Zager GmbH

www.solar2010.deOn
lin
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Drei Finger ab – kein Schmerzensgeld
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Ein „Arbeitsvertrag“, mit dem ein Hand-
werksmeister einem Handwerksbetrieb ledig-
lich seinen Meistertitel zur Verfügung stellt,
ohne dass er tatsächlich als Betriebsleiter tätig
wird, ist nichtig. So entschied das Bundes-
arbeitsgericht mit Urteil vom 18.3.2009 (Az.
V AZR 355/08). Aufgrund der Regelungen
der Handwerksordnung ist der selbständige
Betrieb eines Handwerks als stehendes Ge-
werbe nur den in der Handwerksrolle einge-
tragenen selbständigen Handwerkern gestat-
tet. Die Eintragung in der Handwerksrolle
setzt das Bestehen der Meisterprüfung (sog.
großer Befähigungsnachweis) voraus. Der
Betriebsleiter muss die Voraussetzungen für
die Eintragung in die Handwerksrolle mit
dem zu betreibenden Handwerk oder einem
mit diesem verwandten Handwerk erfüllen.
Die Eintragung in die Handwerksrolle wird
gelöscht, wenn die Voraussetzungen für die
Eintragung nicht vorliegen. Der Gesetzgeber
hat die Zulassung zum selbständigen Betrieb
eines Handwerks von dem Nachweis beruf-
licher Kenntnisse und Fertigkeiten abhän-
gig gemacht, um im Interesse der gesamten
Wirtschaft den hohen Leistungsstand und
die Leistungsfähigkeit der Handwerkerschaft
zu erhalten. Gleichzeitig wollte der Gesetz-
geber die sachgerechte Ausbildung des Nach-
wuchses für das Handwerk wie auch für die
übrige gewerbliche Wirtschaft sicherstellen.
Dieser vom Gesetzgeber vorgegebene Norm-

zweck wird dann umgangen, wenn ein als
Betriebsleiter angestellter Meister tatsächlich
nicht den Betrieb führen, sondern nur den
Meistertitel zur Verfügung stellen soll.

Dem Urteil sind folgende
Leitsätze zu entnehmen:
1. Dient der Abschluss eines „Arbeitsver-

trags“ mit einem Meister über eine Tä-
tigkeit als Betriebsleiter der Umgehung
der Vorschriften der Handwerksord-
nung, ohne dass der Arbeitnehmer tat-
sächlich Betriebsleiter werden soll, ist
dieser Vertrag nichtig.

2. Sinn und Zweck der Vorschriften der
Handwerksordnung ist die Gewährleis-
tung der Leitung und Überwachung des
Handwerksbetriebs. Der Betriebsleiter
muss demgemäß wie ein das Handwerk
selbständig betreibender Handwerks-
meister die handwerklichen Tätigkeiten
leiten. Er muss in der Lage sein, bestim-
menden Einfluss auf den handwerkli-
chen Betrieb zu nehmen, gegenüber den
handwerklich beschäftigten Betriebs-
angehörigen fachlich weisungsbefugt
sein und tatsächlich die Leitungsauf-
gaben wahrnehmen.

3. Bei der Frage, ob ein Betriebsleitervertrag
den Anforderungen der Handwerksord-
nung genügt, stellt die Höhe der verein-
barten Vergütung ein wichtiges Indiz für

die Ernstlichkeit des Vertrages dar. Be-
steht zwischen der vorgesehenen Entloh-
nung und der erforderlichen Arbeitszeit
ein wirtschaftliches Missverhältnis, ist
nicht gesichert, dass der angebliche Be-
triebsleiter seine Aufgaben mit dem
erforderlichen Einsatz erfüllen wird.

4. Insbesondere bei den sog. gefahrgeneig-
ten Handwerken – hier im Stukkateur-
handwerk – ist eine regelmäßige Anwe-
senheit des Betriebsleiters erforderlich.

5. Ein Verstoß gegen die Anforderungen
der Handwerksordnung kann neben der
Ablehnung bzw. Löschung der Eintra-
gung in die Handwerksrolle zu einem
Ordnungswidrigkeiten- oder Strafver-
fahren gegen die Beteiligten führen.
Auch kann die Fortsetzung des Betriebs
untersagt werden.

Das Urteil hat folgende
praktische Auswirkungen:
Umgehungen der Handwerksordnung kön-
nen erhebliche Folgen für den beteiligten
Betrieb und auch den angeblich als Be-
triebsleiter eingestellten Meister haben.
Zwar kann dieser nach dem nun vorliegen-
den Urteil des Bundesarbeitsgerichts keine
Vergütung geltend machen. Zu beachten
sind jedoch die handwerksrechtlichen Fol-
gen einschließlich möglicher Ordnungs-
widrigkeiten- und Strafverfahren.

Zurverfügungstellung
eines Meistertitels



Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de
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Eine Klausel in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers, nach der
ein Gewährleistungseinbehalt nur gegen
Stellung einer Bürgschaft abgelöst werden
kann, die den Verzicht auf sämtliche Ein-
reden des § 768 BGB enthält, ist unwirk-
sam.

In einer Vielzahl von Bauverträgen wird
vereinbart, dass der Auftraggeber als Sicher-
heit für künftige Gewährleistungsansprüche
gegenüber dem Auftragnehmer 5 % von der
Schlussabrechnungssumme einbehalten darf
und dieser Einbehalt durch Stellung einer
Gewährleistungsbürgschaft abgelöst werden
kann.

Im Gewährleistungsfalle kann sich der
Auftraggeber, soweit der Auftragnehmer sei-
ner Nachbesserungspflicht nicht nach-
kommt, dann an die bürgende Bank halten
und beispielsweise Kosten für die Ersatz-
vornahme bis zur Höhe der Bürgschafts-
summe verlangen.

Der Bank stehen jedoch gegenüber dem
Auftraggeber nach dem Gesetz die gleichen
Rechte gegen die Mängelansprüche zu wie
dem Auftragnehmer. Die Bank könnte also
die Zahlung verweigern, weil nach ihrer
Auffassung gar keine Mängel vorliegen oder
die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist.

Dementsprechend wird in vom Auftrag-
geber vorformulierten Bauverträgen häufig
gefordert, dass der Auftragnehmer den Si-
cherheitseinbehalt nur durch eine Bürgschaft
ablösen kann, in der die Einreden des § 768
BGB, also die Gegenrechte des Bürgen gegen
die Forderung, ausgeschlossen sind.

Nach einer Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (BGH) darf der Auftraggeber einen
Sicherheitseinbehalt für Mängelansprüche
formularmäßig jedoch nur vereinbaren, wenn
der Auftragnehmer im Gegenzug einen ange-
messenen Ausgleich dafür erhält. Die Mög-
lichkeit, den Sicherheitseinbehalt durch eine
Gewährleistungsbürgschaft unter Ausschluss
der Einreden des § 768 BGB ablösen zu kön-
nen, ist kein angemessener Ausgleich in die-

sem Sinne. Die Sicherungsvereinbarung ist
insgesamt unwirksam. Denn sonst könnte
sich der Bürge nicht auf die dem Auftrag-
nehmer gegen die geltend gemachten Ge-
währleistungsansprüche zustehenden Gegen-
rechte berufen und müsste im Ergebnis die
Bürgschaft auszahlen.

In dem vom Bundesgerichtshof (BGH)
entschiedenen Fall bestand zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer ein
Bauvertrag. Der Auftraggeber war berechtigt,
zur Sicherung der Gewährleistungsansprü-
che 5 % der Schlussabrechnungssumme
zuzüglich Mehrwertsteuer einzubehalten.
Den Bareinbehalt konnte der Auftragneh-
mer durch eine Bürgschaft ablösen. Dem
Vertrag war als Anlage ein vom Auftraggeber
vorformuliertes Muster einer Gewähr-
leistungsbürgschaft beigelegt, das den Verzicht
auf „sämtliche Einwendungen und Einreden,
insbesondere auf die Einreden der Anfech-
tung, der Aufrechnung sowie der Vorausklage
gemäß §§ 768, 770, 771 BGB“ vorsah. 

Diesem Muster entsprechend übernahm
das beklagte Versicherungsunternehmen die
Gewährleistungsbürgschaft. Als der Auftrag-
nehmer in Insolvenz geriet, nahm der Auf-
traggeber das Versicherungsunternehmen aus
der Gewährleistungsbürgschaft in Anspruch.
Dieses verteidigte sich damit, dass die Siche-
rungsklausel unwirksam sei. Insbesondere

könne ein Ausschluss von § 768 BGB for-
mularmäßig nicht wirksam vereinbart wer-
den.

Nach der Entscheidung des BGH führt
ein in einem Bauvertrag formularmäßig ver-
einbarter Sicherheitseinbehalt dann nicht zu
einer unangemessenen Benachteiligung des
Auftragnehmers, wenn ein fairer Ausgleich
dafür vorgesehen ist, dass er den Werklohn
nicht sofort ausgezahlt erhält, er das Bo-
nitätsrisiko des Auftraggebers für die Dauer
der Gewährleistungsfrist tragen muss und
ihm die Verzinsung des Werklohns vorent-
halten wird. Ausreichend ist es dabei, wenn
der Auftragnehmer den Bareinbehalt durch
eine selbstschuldnerische, unbefristete Bürg-
schaft ablösen kann. Wird jedoch die Stel-
lung einer Bürgschaft auf erstes Anfordern
verlangt, liegt kein angemessener Ausgleich
vor. Eine Bürgschaft unter Verzicht auf die
Einreden des § 768 BGB kommt einer
Bürgschaft auf erstes Anfordern allerdings
sehr nahe, da die Akzessorität der Bürgen-
haftung, also die Abhängigkeit der Ver-
pflichtung des Bürgen vom Bestand der gesi-
cherten Forderung, in weitem Umfang aufge-
hoben wird und der Bürge garantieähnlich
haften muss. Auf diese Unwirksamkeit der
Sicherungsvereinbarung kann sich auch der
Bürge berufen.

BGH-Urteil vom 16.6.2009 – XI ZR 145/08

Vereinbarung über Ablösung eines
Sicherheitseinbehalts durch Bürgschaft

Wer als Gründer Zuschüsse aus öf-
fentlichen Fördermitteln erhält, muss
solche Einnahmen versteuern.

Zuschüsse für Existenzgründer aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
aus Landesmitteln sind nicht steuerfrei,
hat das Finanzgericht Sachsen entschie-
den. Das Gericht sah dabei keinen
Unterschied, ob ein Zuschuss zu betrieb-
lichen Zwecken verwendet oder zur pri-

vaten Lebensführung entnommen wird.
Sie müssten als Einkünfte aus selbststän-
diger Arbeit versteuert werden. Steuerfrei
seien hingegen zum Beispiel das Überbrü-
ckungsgeld von der Arbeitsagentur wie
auch Gelder aus dem Europäischen
Sozialfonds zur Aufstockung des Über-
brückungsgeldes. 

Finanzgericht Sachsen, Urteil vom
16.3.2009, Az. 8 V 179/07.

Existenzgründerzuschüsse
sind zu versteuern 
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Wer seinen Kunden Skonto
einräumt, kann das nicht einfach
zurücknehmen. Selbst dann
nicht, wenn es der Auftraggeber
mit dem Mängeleinbehalt etwas
übertreibt. Um schneller an ihr
Geld zu kommen, räumen viele
Handwerker ihren Kunden bei
zügiger Zahlung ein Skonto ein.
Doch darf der Auftraggeber das
Skonto abziehen, wenn er einen
Teil des Rechnungsbetrags wegen
behaupteter Mängel einbehält? 

Ein Handwerker wollte sich
das nicht gefallen lassen und zog
dagegen vor Gericht. Sein Kun-
de hatte für Klempner- und
Dachdeckerarbeiten rund 61.000
Euro bezahlt, jedoch fast 6.400
Euro einbehalten, weil wegen
eines Fehlers der Baufirma
Regenwasser in das Gebäude ein-
gedrungen war. Tatsächlich stell-
te sich später heraus, dass der
Schaden nur knapp 6000 Euro
betrug. Trotz des Einbehalts woll-
te der Bauherr von der Schluss-
rechnung rund 2.200 Euro für
ein vereinbartes Skonto abziehen,
weil der Handwerker ihm im
Vertrag das Skontorecht einge-
räumt hatte. Der Unternehmer
sah das anders: Der Kunde habe
die Schlussrechnung nicht voll-
ständig innerhalb der Skontofrist
bezahlt, daher habe er keinen
Anspruch auf den Nachlass. 

Vor dem Landgericht Coburg
ging der Handwerker jedoch leer
aus: Um das Skonto zu nutzen,
müsse der Kunde nicht zwingend
die Schlussrechnung rechtzeitig
bezahlen, wenn er den weitaus
größten Teil der Gesamtforde-
rung rechtzeitig bezahlt hat und
zum Zeitpunkt des Einbehalts
von einem Anspruch auf Scha-
denersatz ausgehen durfte. Dass
sich der tatsächliche Schaden

geringfügig niedriger als der Ein-
behalt herausstellte, sei für das
Skonto unschädlich. 

Hinweis:
Ist der weit überwiegende Teil der

Rechnung bezahlt und stellt sich
der Einbehalt im Nachhinein als
nur geringfügig überhöht heraus,
bleibt es beim Skontoabzug. Die
Tendenz geht zu einer Recht-
sprechungsänderung. Sie sollten

aber an der bisherigen Praxis wei-
ter festhalten.

Landgericht Coburg, Urteil
vom 27. April 2009, Az: 14 O
712/07 

Skonto trotz zu hohem
Mängeleinbehalt
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Wer eine Kündigung nicht an den be-
troffenen Mitarbeiter, sondern an dessen
Ehepartner übergibt, darf damit rechnen,
dass das Schreiben in die richtigen Hände
gelangt.

Wie schnell eine Kündigung wirksam
wird, hängt nicht nur von der Kündigungs-
frist ab. Entscheidend ist auch, wann der
Mitarbeiter das Schreiben erhält. Wie das
Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-
Pfalz jetzt entschieden hat, gilt eine Kün-
digung auch dann als „zugestellt“, wenn sie
nicht dem betroffenen Mitarbeiter, sondern
dessen Ehegatten ausgehändigt wird.

Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin,
deren Chef eine ordentliche Kündigung
zum 29. Februar ausgesprochen hatte. Nach
einem Streit am Arbeitsplatz am 31. Januar
hatte die Frau den Betrieb verlassen. Der
Arbeitgeber verfasste darauf das Kündi-
gungsschreiben und beauftragte einen Kol-
legen, der mit dem Ehemann der Mitarbei-

terin befreundet war, ihm das Schreiben
noch am gleichen Tag zu übergeben. Der
Ehemann wies die Annahme zurück, doch
der Kollege legte das Schreiben auf den
Schreibtisch des Ehemannes. Die gekün-
digte Arbeitnehmerin behauptete später,
dass ihr Mann das Schreiben zunächst habe
liegen lassen, so dass sie die Kündigung erst
am 1. Februar erhalten habe. Das LAG gab
jedoch dem Arbeitgeber recht. Nach An-
sicht der Richter könne davon ausgegan-
gen werden, dass ein Ehepartner als „Emp-
fangsbote“ das Kündigungsschreiben zügig
weiterleiten werde. „Gelingt es, das Schrei-
ben dem Empfangsboten zu übergeben, ist
für den Zeitpunkt des Zugangs nur noch
derjenige Zeitraum hinzuzurechnen, den
der Bote benötigt, um das Schreiben bei
regelmäßigem Verlauf der Dinge an den
Adressaten auszuhändigen.“ 

Anders wäre die Entscheidung vielleicht
ausgefallen, wenn sich der Ehemann anders
verhalten hätte: Er habe nicht „in hinrei-

chend deutlicher Weise die Tätigkeit als
Bote abgelehnt und insbesondere gegen-
über dem Zeugen nicht ausreichend deut-
lich gemacht hat, dass er nicht so, wie es
von der Verkehrssitte erwartet wird, reagie-
ren wird.“ Folglich dufte der Arbeitgeber
nach Ansicht der Richter damit rechnen,
dass das Kündigungsschreiben der Mitar-
beiterin noch am gleichen Tag zugeht, wenn
der Ehemann nach Hause geht. 

Empfehlung für die Praxis: Da man sich
nicht auf das Verhalten des sog. Empfangs-
boten verlassen kann, ist es nach wie vor drin-
gend zu empfehlen, ein Kündigungsschrei-
ben persönlich an den betreffenden Arbeit-
nehmer zu übergeben und sich den Erhalt
mit Datum schriftlich bestätigen lassen. Wo
dies nicht möglich ist, sollte die Kündigung
per Boten, der das Kündigungsschreiben
gelesen hat, durch Einwurf in den Briefkas-
ten des Arbeitnehmers zugestellt werden.

Landesarbeitsgericht Köln: Urteil vom
7. September 2009, Az. 2 Sa 210/09

Kündigungsschreiben an
Ehepartner ist „zugestellt“

Eine Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs (BGH) vom 15.11.2007 (Az. IX ZB
99/05) sollte für viele Selbstständige Anlass
sein, sich um den Pfändungsschutz für ihre
Altersvorsorge zu kümmern. Im März 2007
erst war dazu eine umfassende Regelung (§
851c Abs. 1 ZPO) in Kraft getreten. Der
BGH hat nun in einer Entscheidung den
Pfändungsschutz verneint, weil es sich um
einen „Altfall“ handelte, bei dem die
Voraussetzungen nicht erfüllt waren.
Bestehende Versicherungsverträge sollten
daher unbedingt auf die Erfüllung aller
Bedingungen überprüft werden. Falls nicht,
kann der Unternehmer eine entsprechen-
de Umwandlung gemäß § 173 Versiche-
rungsvertragsgesetz von seinem Versiche-
rungsunternehmen verlangen. Um den

Pfändungsschutz genießen zu können, müs-
sen Lebensversicherungen, private Renten-
versicherungen, Bankspar- und Investment-
fondssparpläne folgende Bedingungen er-
füllen:
1. Die vertragliche Leistung wird in regel-

mäßigen Zeitabständen lebenslang und
nicht vor Vollendung des 60. Lebens-
jahres oder nur bei Eintritt der Berufs-
unfähigkeit gewährt, 

2. über die Ansprüche aus dem Vertrag darf
nicht verfügt werden, 

3. die Bestimmungen von Dritten mit
Ausnahme von Hinterbliebenen als
Berechtigte ist ausgeschlossen, und 

4. die Zahlung einer Kapitalleistung, aus-
genommen eine Zahlung für den Todes-
fall, ist nicht vereinbart. 

Ein Informationsblatt des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und Technologie,
wie die Altersvorsorge von Selbstständigen
vor einer Pfändung geschützt werden kann,
ist auf der Internetseite der Kreishand-
werkerschaft www.handwerk-direkt.de im
Mitgliederbereich unter dem Stichwort
„Altersvorsorge“ abrufbar.

Alterseinkünftegesetz
Wie wichtig der richtige Umgang mit dem
Thema Altersvorsorge ist, zeigen auch die
finanziellen Auswirkungen des Alters-
einkünftegesetzes auf die Altersbezüge.

Das Alterseinkünftegesetz gilt seit dem
1. Januar 2005 und regelt die einkommen-
steuerrechtliche Behandlung von Altersvor-

Altersvorsorge Selbstständiger
vor Pfändung schützen
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sorgeaufwendungen und Altersbezügen
neu. Alterseinkünfte werden schrittweise
nachgelagert besteuert. Nachgelagerte Be-
steuerung bedeutet, dass Alterseinkünfte
erst dann versteuert werden, wenn diese an
den Steuerpflichtigen ausgezahlt werden –
also im Alter. Dafür mindern die Beiträge
zur Altersvorsorge in der Erwerbstätigen-
phase die Steuerlast, sind also mehr und
mehr steuerlich absetzbar.

Für die Altfälle, also diejenigen, die bei
Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes
2005 schon in Rente waren, und für die
sogenannten rentennahen Jahrgänge wur-
den diverse Übergangsregelungen getrof-
fen, um trotz Rentenbesteuerung die sozia-
le Absicherung der Rentner zu gewährleis-
ten. Für jüngere Jahrgänge hat das Alters-
einkünftegesetz dagegen weitreichende
Konsequenzen.

Durch das Alterseinkünftegesetz wird bis
2040 die Besteuerung der Renten auf 100
Prozent angehoben. 2005 wurde mit 50

Prozent begonnen – dieser Steuersatz gilt
lebenslang für alle, die bis 2005 in Rente
gegangen sind. Bis 2020 steigt der Steuersatz
jährlich um 2 Prozent an, bei Beginn der
Rentenzahlung im Jahr 2010 beträgt der
steuerpflichtige Anteil also beispielsweise
schon 60 Prozent. Ab 2020 erhöht sich der
Steuersatz dann nur noch um ein Prozent
pro Jahr – bis zur Erreichung der vollen
Steuerpflichtigkeit im Jahr 2040.

Bürgerentlastungsgesetz – Beiträge
zur gesetzlichen und privaten
Kranken- und Pflegeversicherung
Ab dem 1. Januar 2010 können alle Beiträge
für die Kranken- und Pflegeversicherung von
der Steuer abgesetzt werden, soweit damit
eine Absicherung auf Basis der gesetzlichen
Kranken- und der sozialen Pflege-Pflicht-
versicherung erreicht wird. Alle gesetzlich
und privat Kranken- und Pflege-Pflichtver-
sicherten werden dann steuerlich gleichbe-
handelt. Das gilt auch für die Ehepartner
und mitversicherte Kinder. Bisher sind
Beiträge für eine Kranken- und Pflege-

versicherung nur in eingeschränktem
Umfang steuerlich abziehbar. Die Bürger
werden im Bereich der Kranken-/Pflegever-
sicherung insgesamt um etwa 9,3 Milliarden
Euro entlastet. Von der Neuregelung wer-
den insbesondere diejenigen Steuerpflich-
tigen stärker entlastet, die hohe Beiträge für
eine Basis-Kranken- und Pflegepflicht-
versicherung zahlen müssen – das sind
immerhin 57 % der Steuerpflichtigen.
Begünstigt sind z. B. Steuerpflichtige, die
ihre Kinder gesondert versichern müssen. 

Für Vorsorgeaufwendungen kann kein
Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte einge-
tragen werden. Vorsorgeaufwendungen
werden bereits bei der Berechnung der
Lohnsteuer durch eine Vorsorgepauschale
im Rahmen bestimmter Höchstbeträge
berücksichtigt. Entstehen höhere Aufwen-
dungen, die im Rahmen der hierfür gelten-
den Sonderausgaben-Höchstbeträge ab-
zugsfähig sind, können diese bei einer
Veranlagung zur Einkommensteuer geltend
gemacht werden.

Bitte beachten Sie: Im nachfolgenden Fall
handelt es sich um eine Sonderkonstel-
lation. Es wurde vor Zeugniserstellung eine
Vereinbarung über eine Note getroffen. Im
Einzelnen:

Stellen Sie sich vor, einer Ihrer Arbeit-
nehmer kommt zu Ihnen und sagt zu Ihnen,
ich hätte gerne die Note 2 in meinem
Arbeitszeugnis. Sie sagen in Ordnung, mer-
ken aber wenig später, dass das so nicht
gerechtfertigt ist und Sie gegenüber Hand-
werkskollegen eine solche Note nicht
bescheinigen möchten und geben Ihrem
Arbeitnehmer entgegen dieser Vereinbarung
später eine schlechtere Note als vereinbart. 

Nach einem Urteil des Landesarbeits-
gerichts Nürnberg dürfen sich Arbeitgeber
nicht weigern, ein positives Arbeitszeugnis
auszustellen, auch wenn sie dadurch alles
andere als die Wahrheit schreiben müssen.
Im konkreten Fall wollte ein Arbeitgeber
seiner Beschäftigten kein „jederzeit ein-
wandfreies Verhalten“ gegenüber Vor-

gesetzten, Kollegen und Kunden beschei-
nigen. 

Zwar hatte der Arbeitgeber zuvor mit der
Mitarbeiterin genau eine solche Formu-
lierung vereinbart – doch dann machte er
einen Rückzieher. Seine Begründung: Da
die Formulierung nicht der Wahrheit ent-
spreche, sei es sittenwidrig, sie in das Zeug-
nis aufzunehmen. Das Zeugnis wäre nicht
nur grob unrichtig, es wäre in diesem Punkt
vollständig das Gegenteil dessen, was
Sachverhalt gewesen sei. Zudem fürchtete
er, dass andere potenzielle Arbeitgeber, die
Arbeitnehmerin aufgrund des falschen
Zeugnisses einstellten, ihn haftbar machen
könnten. 

Die Richter am Landesarbeitsgericht
Nürnberg gaben jedoch der Mitarbeiterin
Recht: Die Absprache über die Formulierung
ist gültig. Ein Zeugnis sei nur dann sitten-
widrig, wenn es bei einem anderen
Arbeitgeber einen „völlig falschen Eindruck
bezüglich der Redlichkeit und Zuverlässig-

keit“ des Arbeitnehmers hervorrufe und
Vermögen oder Eigentum des neuen
Arbeitgebers zu gefährdet sei. Wenn wie in
diesem Fall die Leistung des Arbeitnehmers
objektiv falsch bewertet werde, sei das dage-
gen nicht sittenwidrig. Der neue Arbeitgeber
könne schließlich selbst beurteilen, ob der
Arbeitnehmer seinen Anforderungen genü-
ge. Im Zweifelsfall könne er während der
Probezeit leicht eine Kündigung aussprechen. 

Hinweis:
Es ist weiterhin eine wohlwollende und leis-
tungsgerechte Beurteilung in ein Zeugnis
aufzunehmen. Das Urteil bedeutet keinen
„Freibrief“ für Mitarbeiterwünsche bei
Zeugniserteilung. Man erkennt an der
Urteilsbegründung des Landesarbeitsge-
richts jedoch den geringen Stellenwert eines
Zeugnisses. Es kommt entscheidend darauf
an, wie gut die tatsächliche Leistung eines
Mitarbeiters ist.

Landesarbeitsgericht Nürnberg, Urteil vom
16. Juni 2009, Az. 7 Sa 641/08 

Kein Verlass auf Arbeitszeugnisse



Editorial
FORUM 6/2009

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine26

Stellen Sie sich vor, Sie haben zur
Erledigung Ihrer Bauarbeiten einen
Subunternehmer beauftragt. Während der
Ausführung dieser Arbeiten fällt dieser
Nachunternehmer in Insolvenz und seine
Mitarbeiter erhalten Insolvenzgeld von der
Bundesagentur für Arbeit. Gegen Ende des
Insolvenzverfahrens Ihres Nachunter-
nehmers fordert die Bundesagentur nun Sie
als Generalunternehmer auf, dass gezahlte

Insolvenzgeld an Ihren Nachunternehmer
in Höhe des Netto – Mindestlohnes zu
erstatten.

So jetzt geschehen in einem Fall, den das
Landesarbeitsgericht Berlin – Brandenburg
zu entscheiden hatte.

Die beklagte Bau – Generalunter-
nehmerin hatte ihre Nachunternehmerin

mit der Erbringung von Estricharbeiten für
drei Bauvorhaben beauftragt. Die auf den
drei Baustellen eingesetzten Arbeitnehmer
der Nachunternehmerin beantragten ab
Mitte April bzw. ab Mitte Mai 2007 bei der
klagenden Bundesagentur für Arbeit
Insolvenzgeld. Am 16.7.2007 wurde über
das Vermögen der Nachunternehmerin das
Insolvenzverfahren eröffnet. Anfang

Bau- Generalunternehmer haften
bei Insolvenz des Nachunternehmers

für Insolvenzgeld

weiter Seite 28 »»»
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September 2008 nahm die
Bundesagentur den General-
unternehmer auf Erstattung des
an die Arbeitnehmer der Nach-
unternehmerin gezahlten Insol-
venzgeldes in Höhe des Netto –
Mindestlohnes von rund 18.000
EUR in Anspruch. Das Landes-
arbeitsgericht gab dieser Klage
statt.

Als Begründung führte das
Gericht § 1a Satz 1 AEntG a.F.
(jetzt § 14 Satz 1 AEntG) an.
Aus dieser Regelung ergibt sich,
dass der Generalunternehmer
wie ein selbstschuldnerischer
Bürge für die Verpflichtung haf-
tet, dass der Nachunternehmer
seinen Arbeitnehmern den ge-
setzlichen Mindestlohn zahlt.
Wird der Nachunternehmer
zahlungsunfähig und erhalten
seine Arbeitnehmer Insolvenz-
geld, so gehen deren Mindest-
lohnansprüche aus der Bürg-
schaft auf die Bundesagentur
über (§ 187 Satz 1 SGB III). 

Darüber hinaus wies das
Gericht noch darauf hin, dass
auch tarifvertragliche Aus-
schlussfristen, die auch in der
Insolvenz Anwendung finden
können, hier nicht von der Bun-
desagentur zu beachten sind.
Auch ein Verweis auf die Insol-
venzsicherung durch Umlage
lies das Gericht nicht zu, denn
wenn ein Subunternehmer ein-

geschaltet wird, dann mindert
sich auch die geschuldete Insol-
venzumlage entsprechend.

Landesarbeitsgericht Berlin –
Brandenburg, Urteil vom
30.10.2009 – 6 Sa 219 u.
311/09

Hinweis:
Prüfen Sei intensiv, mit wem Sie
geschäftlich in Verbindung tre-
ten. Das Argument, dass Sie als
Vertragspartner es selbst in
Hand haben, das Haftungsrisiko
durch sorgfältige Auswahl und
Überwachung Ihrer Subunter-
nehmer zu minimieren, wird
von den Gerichten immer wie-
der mit angeführt. 

Weiter gilt es zu beachten,
dass nach § 14 AEntG der
Generalunternehmer neben
dem Mindestlohn auch für die
Beiträge zur Berufsgenossen-
schaft und an die Urlaubskasse
haftet. Schützen kann man sich
hiergegen mit einer Haftungs-
freistellungsvereinbarung mit
dem Subunternehmer oder mit
einer Vereinbarung von Sicher-
heiten wie Einbehalten oder
Bankbürgschaften. Die letzten
beiden Sicherungsmittel sind die
einzigen, die bei einer Insolvenz
helfen können. Daher lassen Sie
sich in  kurzen Abständen einen
Nachweis von Ihrem Subunter-
nehmer geben.

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de
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Seit kurzem besteht auch für
geringfügig beschäftigte Arbeit-
nehmer in Betrieben die Mög-
lichkeit eine zusätzliche Altersvor-
sorge aufzubauen und abzuschlie-
ßen. Von dieser Möglichkeit kön-
nen auch Arbeitgeber profitieren,
vorausgesetzt, die folgenden
Grunderfordernisse liegen vor:
» Es erfolgt eine geringfügige
Steigerung der Arbeitszeit z. B.
von 40 auf 50 Std. pro Monat bei
gleichbleibendem Grundver-
dienst von maximal 400,00 €. 
» Abgeführt werden wie ge-
wohnt 30 Prozent des Entgelts
des geringfügig Beschäftigten an
die Minijobzentrale als pauscha-
le Besteuerung.
» Gezahlt wird nun ein ange-
messener Betrag für die Mehr-
arbeit des geringfügig Beschäf-
tigten in die Minijobrente.

Die Vorteile, die einem
Arbeitgeber entstehen, liegen,
durch die Erhöhung der Mo-
natsstunden, in der Steigerung der
Produktivität bei gleichzeitiger
Ermöglichung eines Aufbaus
einer zusätzlichen Altersvorsorge
des Arbeitnehmers. Zudem kann
der Beitrag zur Minijobrente in
voller Höhe als Betriebsausgabe
abgesetzt werden.

Durch die individuelle För-
derung des Arbeitnehmers wird
auch eine soziale Verantwortung
erfüllt, denn selbst wenn der
Arbeitnehmer aus dem Betrieb
ausscheidet, hat dieser während
der Anwartschaftsphase keine
Anrechnungsnachteile bei Bezug
von Hartz IV-Leistungen. Dies
ändert sich erst während der
Bezugsphase. Dann kann eine
Anrechnung erfolgen. Zudem
ist u.U. das Abführen von
Steuern und Beiträgen zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung
erforderlich.  

Wichtig zu beachten ist
jedoch, dass bei Bestehen von
Mindestlöhnen durch die Er-
höhung der jeweiligen Monats-
stunden keine Sittenwidrigkeit
der Vergütung entstehen darf,
da durch die Stundenerhöhung
bei gleicher Endvergütung
leicht die Untergrenze des Min-
destlohns durchbrochen wer-
den kann. 

Bei Rückfragen steht Ihnen
donnerstags in der Zeit von
9.00 bis 12.00 Uhr Herr
Gebauer vom Versorgungswerk
unter 02202 / 93 59 71 zur
Verfügung.

Jetzt gibt es auch die
Rente für Minijobber
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gegangen: Es ging immer um
die Wurst!

Auch der Laudator, Herr
Lux von der Firma Lux Ele-
ments, würdigte Herrn
Emundts als eine herausragen-
de Persönlichkeit mit Prin-
zipien. Wenn es nur solche
Charaktere in den Führungs-
etagen der deutschen Wirt-
schaft gäbe, wäre der Begriff
Wirtschaftskrise weiterhin ein
Fremdwort. Er sei stolz und
froh, hier einen würdigen
Nachfolger gefunden zu haben.

Zum Schluss seiner Rede
führte Bert Emundts aus: „Ich
bin ein Unternehmer und kein
Unterlasser!“. In diesem Sinne
möchte er seinen Beruf weiter
als Berufung sehen und noch
sehr lange mit Freude ausüben.
Zu dieser Auszeichnung herz-
lichen Glückwunsch.

Unternehmer des Jahres
Die Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft Leverkusen hat
Kreishandwerksmeister Bert
Emundts am 30.11.2009 im
Bayer-Kasino als Leverkusener
Unternehmer des Jahres 2009
ausgezeichnet. Bert Emundts
führte in seiner Rede, bei der
ihm sichtlich die Rührung ins
Gesicht stand, aus, dass es eine
große Ehre für ihn sei, in die-
ser Form ausgezeichnet zu wer-
den. Die Veranstaltung bringe
Menschen mit unterschiedli-
chem Hintergrund zusammen,
die aber eines verbinde: Ihre tat-
kräftige Initiative für die

Leverkusener Wirtschaft. Nicht
die Wirtschaft wachse, sondern
Unternehmen würden wach-
sen. Nicht die Arbeitslosigkeit
steige, sondern die Menschen
verlören ihre Arbeit. Nicht der
Staat verschulde sich, sondern
dem Steuerzahler würden mehr
Lasten auferlegt und den kom-
menden Generationen. Er führt
aus, dass man sich eine Sprache
angewöhnt habe, die die Dinge
abgehoben und nicht mit der
Wirkung auf die Menschen
beschreibe. Darin stecke eine
der wichtigsten Ursachen für
Vertrauensverlust in Institutio-

nen, die oft unterschätzt wer-
den. In seinem Leben und sei-
nem unternehmerischen Leben
lang sei es immer um eines
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» Michael Gudelis
Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung

» Thomas Meckelburg
Leverkusen, Baugewerksinnung

» Engelskirchener Malermeisterbetrieb KC GmbH
Engelskirchen, Maler- und Lackiererinnung

» Hatice Kaya
Marienheide, Friseurinnung

» Servet Arslan
Reichshof, Baugewerksinnung

» AAFF Dach Andreas Herbst
Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung

» Stephan Pietzner
Reichshof, Baugewerksinnung

» Fliesen Funke e.K.
Bergneustadt, Baugewerksinnung

» Thorsten Mombauer
Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Gunther Andrick
Wermelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

» Marcel Schwöppe
Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung

» Gülistan Demir
Rösrath, Friseurinnung

» Thomas Schmälzle
Radevormwald, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Rita Käseberg
Wiehl, Friseurinnung

» Cevat Yildiz
Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung

» HG Hair-Style GmbH
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

» Joachim Waldbauer
Lindlar, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» ABTEC e.K.
Odenthal, Baugewerksinnung

» Möller Bedachungen GmbH
Odenthal, Dachdeckerinnung

» Hartmut Kretschmann
Engelskirchen, Elektroinnung

» Jacek Tokarski
Odenthal, Elektroinnung

» Heyn GmbH
Leverkusen, Tischlerinnung

Neue Innungsmitglieder
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Bergische Sicherheitstage

Messe für Einbruch und Brandschutz

Am 14. und 15.11.2009 fanden in der
Kreishandwerkerschaft die 1. Bergischen
Sicherheitstage statt. Das „Netzwerk Zu-
hause sicher Bergisches Land“ wollte mit
dieser Veranstaltung für die Prävention sen-
sibilisieren. Jährlich werden in Deutschland
über 120.000 Wohnungseinbrüche mit
einem Gesamtschaden von mehreren ein-
hundert Million Euro verübt. Auch wenn
die entstandenen Sachschäden in der Regel
durch die Versicherung reguliert werden,
ist für viele Einbruchsopfer das Geschehen
damit nicht erledigt. Der Schock sitzt oft-
mals tief, das Sicherheitsgefühl ist stark ver-
letzt, die Lebensqualität ist nachhaltig
beeinträchtigt. Vielfach wirken sich Woh-

nungseinbrüche auf die ganze Nachbar-
schaft aus: Die Menschen fühlen sich unsi-
cher – allein, weil ein Einbruch in ihrer
näheren Umgebung geschah. Über 500 Be-
sucher haben an diesem Tage festgestellt,
dass Einbruchsdiebstahl gut präventabel ist.
Die Umsetzung der notwendigen Vorbeu-
gemaßnahmen liegt bei den Bürgern. Und
sie hatten viele Fragen:

» Mit welchen Maßnahmen kann man
sein Eigenheim vor ungeliebten Gästen
wirksam schützen?
» Welche technischen Sicherheitseinrich-
tungen sind sinnvoll?
» Wer ist qualifiziert, um diese Maß-
nahmen professionell zu realisieren?

Auf der Sicherheitsmesse im „Netzwerk
Zuhause sicher Bergisches Land“ gab es
auf diese Fragen sachkundige Antworten.
Die Aktuelle Stunde des WDR hatte über
diese Veranstaltung berichtet und so kam
es dazu, dass viele Besucher, insbesondere
am Sonntag, die Messe besuchten, um
Sicherheitstechnik der Schlösser, Woh-
nungseingangstüren, Haustüren, Roll-
läden, Fenster, Kellerschächte, elektrische
Sicherungen wie E-Öffner und Video-
überwachungen kennen zu lernen. Den 1.
Preis, ein Mountainbike, gewann dann
Frau Hildegard Eiling, wobei die Preise
von der SIGNAL IDUNA gespendet wor-
den sind. Einen herzlichen Glückwunsch
und herzlichen Dank.

Alle Jahre wieder

Kinder schmücken Weihnachtsbaum
Auch in diesem Jahr schmückten die

Kindergartenkinder der Kindertagesstätte der
AWO mit großer Begeisterung den Weih-
nachtsbaum in unserer Geschäftsstelle mit
selbst gebasteltem Adventsschmuck.

Für die Mühe der Kinder und Erzieher,
unseren Weihnachtsbaum wiederum so
schön zu gestalten, wurde in diesem Jahr
durch Herrn stv. Hauptgeschäftsführer
Marcus Otto und Herrn Geschäftsführer Karl
Breidohr an Frau Schönfeld und Herrn Mün-
ster von der AWO Kindertagesstätte ein neues
Spiel, sowie für jedes Kind einen Weckmann
übergeben. Das Spiel „Architecto“ wird
sicherlich dafür sorgen, dass die Kinder schon
handwerkliche Kenntnisse erlernen. Vielen
Dank für den schönen Baum! 
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Kunstausstellung der Gesamtschule Reichshof bei der Kreishandwerkerschaft

Kunst begegnet Handwerk 

Flucht vor Krieg, aber auch Menschen
in der Auseinandersetzung mit der Natur
bilden Hauptthemen in einer Querschnitts-
austellung von Werken, die im Kunst-
unterricht aller Jahrgänge der Gesamtschule
Reichshof entstanden sind.

Mit der Kreishandwerkerschaft verbin-
det die Gesamtschule Reichshof eine Part-
nerschaft, die vor einem Jahr feierlich in
Eckenhagen unterzeichnet wurde. Seitdem

seien vielerlei Projekte angestoßen worden.
Mehr als acht Gruppen der Gesamtschule
Reichshof hätten zwischenzeitlich die
Ausbildungszentren der Kreishandwerker-
schaft genutzt und jedes Mal einen hervor-
ragenden Eindruck hinterlassen, betonte
Kreishandwerksmeister Bert Emundts in
seiner kurzen Ansprache zur Eröffnung der
Ausstellung. Zugleich würdigte er das En-
gagement der Ausbildungskoordinatorin
der Gesamtschule Reichshof, Annette
Schößler. 

Axel Müller, Kulturkoordinator der
Gesamtschule Reichshof, führte Besucher-
innen und Besucher der Eröffnung kurz
in die Werke der Ausstellung ein. Die
Werke der Schülerinnen und Schüler set-
zen sich beispielsweise mit Vorbildern
berühmter Künstler auseinander, etwa Paul
Klee, Ernst Macke oder Pablo Picasso. Auf
diese Weise sind mannigfaltige „Nach-
Bilder“ entstanden, in denen die Betrach-
ter unterschiedlichen Bildgattungen wie
Landschaft und Stillleben begegnen, führ-
te Axel Müller aus.

Stimmungsvoll umrahmt wurde die
Eröffnung mit musikalischen Beiträgen von
vier Schülerinnen der Klasse 8b unter der
Leitung ihres Musiklehrers, Hans-Peter
Schmitz. Die anwesenden Schüler, Eltern,
Lehrer und die Vertreter der Kreishandwer-
kerschaft zeigten sich sehr beeindruckt über
die Vielzahl der ausgestellten Kunstwerke
und freuten sich über diesen weiteren
Mosaikstein einer gelebten Partnerschaft.
Kreishandwerksmeister Emundts zitierte
abschließend Goethe, indem er augenzwin-
kernd auf das Handwerk als Voraussetzung
der Kunst hinwies.

Axel Müller im Gespräch mit dem
Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
Heinz Gerd Neu

Hans-Peter Schmitz mit den Schülerinnen
der Klasse 8b

Die neuen Trends hat die Friseurinnung
Bergisches Land in der Kreishandwerker-
schaft präsentiert. 

Den über 150 Zuschauern im voll besetz-
ten Sitzungssaal wurde ein interessantes Pro-
gramm geboten. Als Einstimmung demons-
trierte die Firma American Crew Styling-
und Finish-Techniken für Männer. 

Anschließend führte das Fachteam der
Innung, zu dem u. a. Milan Kranjcec,
Deutscher Meister im Damenfach,Daniel
Giermann, Weltmeister im Herrenfach und
Martin Röhrig gehörten, die neuen Trends
mit warmen Farben für die kommenden
dunklen Monate. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von
Fachbeiratsleiter Rüdiger Stroh, der das
Publikum fachkundig und kurzweilig durch

die neuen Schnitte und Farben führte. 

Obermeister Volker Steffens freute sich
darüber, dass so viele Besucher den Weg zu

der Veranstaltung gefunden hätten. Sie sei
der Beweis dafür, dass sich Qualität im
Handwerk immer noch großer Beliebtheit
erfreue.

Modepräsentation der Friseurinnung
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Ministerin Sommer ehrt
Heinz Gerd Neu

Schulministerin Barbara
Sommer würdigte besonders
engagierte und verdiente Persön-
lichkeiten des Schullebens, unter
ihnen Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu. „Diese Men-
schen haben sich in ganz beson-

derer Weise für das Wohl unserer
Schulen eingesetzt. Sie engagie-
ren sich für Kinder und Jugend-
liche und damit für die Zukunft
unserer Gesellschaft. Ich habe gro-
ßen Respekt vor ihnen allen, die
seit vielen Jahren Energie und Zeit
dieser wichtigen Aufgabe wid-
men. Unsere Schulen brauchen
solche Mitbürgerinnen und
Mitbürger“, führte Ministerin
Sommer bei ihrer Laudatio aus.
Die Ehrung der verdienten Per-
sönlichkeiten im Rahmen eines
Festaktes wurde 2006 ins Leben
gerufen und fand in diesem Jahr
bereits zum vierten Mal statt.
Hauptgeschäftsführer Neu gilt
dabei als Motor der Kooperation
zwischen Unternehmen und
Schulen in der Region. Auch der
Übergang Schule – Beruf liegt
ihm als Mitglied der regionalen
Bildungskonferenz besonders am
Herzen.

Sonia Nigro ist Vize-
Bundessiegerin 2009 des

Friseurhandwerks
Praktischer
Leistungswettbewerb 2009
Wer ist Deutschlands bester
Nachwuchsfriseur? Die Ent-
scheidung fiel am 8. November
2009 im Bundes-Finale des
Praktischen Leistungswettbe-
werbs (PLW). Der Zentralver-
band des Deutschen Friseur-
handwerks (ZV) richtete die-
sen wichtigsten Nachwuchs-
wettbewerb im Bereich des
„Friseurhandwerks“ im Rah-
men des Open Hair Festivals
in Hannover aus. Die jungen
Salon-Profis lieferten sich in
Hannover einen spannenden
Wettkampf um Titel und
Trophäen.

Bester Jungfriseur
kommt aus Thüringen
Alexander Kirchner (Salon
Vogel) aus Steinach in Thürin-
gen, ist bester Jungfriseur
Deutschlands. Er gewann den
Bundesentscheid des Leistungs-
wettbewerbes der Gesellenprü-
fungsbesten 2009 in Hannover.
Zweite wurde Sonia Nigro
(Salon Schwarz) aus Wipper-
fürth in NRW vor Maret
Schnoor (Salon Gisela Gradert)
aus Gowens/Dannau in Schles-
wig-Holstein, die den dritten
Platz belegte. Der Bundes-
entscheid wurde im Rahmen des
Open Hair Festivals des Landes-
innungsverbandes des nieder-



sächsischen Friseurhandwerks
ausgetragen. Die zahlreichen
Besucher erlebten mit den
Landesmeisterschaften in Han-
nover auch die gelungene Gene-
ralprobe zu völlig neuartigen fri-
seurhandwerklichen Leistungs-
vergleichen, die kundenorien-
tiert sind und die Typerfassung
bei Haarschnitten, Colorationen
und beim Styling betonen. Das
Friseurhandwerk bildet rund
40.000 junge Menschen aus.
Jedes Jahr schließen über 15.000
erfolgreich ihre Ausbildung ab.
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Am 15.9.2009 war es soweit:
Die Firma Brüning Malerwerk-
stätte GmbH aus Gummersbach-
Windhagen feiert sein 100-jähri-
ges Betriebsjubiläum. 

Alles begann, als Fritz Brüning
1909 entschloss, sich selbständig
zu machen und einen Maler-
betrieb zu gründen. Dies damals
noch am Standort in Derschlag.
Voller Tatkraft manövrierte er den
Malerbetrieb durch schwierigste
wirtschaftliche und politische
Zeiten und übergab kurz nach
dem zweiten Weltkrieg (1947)
den Betrieb an seinen Sohn Hans-
Gerd Brüning. Dieser lenkte die
Geschicke in den Wirtschaftwun-
derjahren der 50er und 60er Jahre
des letzen Jahrhunderts. Dann
wurde der Betrieb 1973 in die
Hände von Jürgen Brüning über-
geben, der derzeit den Betrieb in

der dritten Generation führt.
Getragen wurde das Familien-
unternehmen stets von dem Ge-
danken kreativen Schaffens, auch
wenn es immer wieder hieß und
heißt, sich mit neuen Techniken
und Anforderungen auseinander-
zusetzen. Zudem engagiert sich
die Firma Brüning stark für den
Berufsnachwuchs. Zu diesem
besonderen Jubiläum gratulierten
für die Handwerkskammer zu
Köln Vizepräsident Bernd Rose
und für die Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land der stell-
vertretende Kreishandwerks-
meister Gerhard Reimann. Beide
überbrachten nur die allerbesten
Glückwünsche.

Da kann man sich nur
anschließen. Nochmals herzli-
chen Glückwunsch zu diesem
besonderen Betriebsjubiläum. 

100 Jahre Brüning
Malerstätte GmbH

Werdegang zum
Bundesentscheid
Sonia Nigro:
Juni 2009: „Beste Gesellenprü-
fung“ von der Innung Bergisches
Land („Jahrgangsbeste“) Note:
1,0. Sie wurde von der Innung
zum „Praktischen Leistungs-
wettbewerb“ geschickt.

Am 27. September war der
Wettbewerb in Köln Congress-
zentrum (Köln/Messe). Dort
wurde sie 1. Kammersiegerin
von der Handwerkskammer
Köln. Gleichzeitig wurde auch
der Landessieger von NRW
ermittelt. Sie wurde „Landes-
siegerin NRW“!

8. November 2009: Jedes Bun-
desland schickte den Landes-
sieger zum Bundesentscheid
Hannover. Hier wurde Sonia
Nigro 2. Bundessiegerin des
Friseurhandewerks von über
15000 Gesellen, die jährlich ihre
Ausbildung abschließen !

FORUM 6/2009
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Die Landesmeisterschaf-
ten des Friseurhandwerks
NRW und Rheinland fan-
den im Rahmen der Messe
Kamm 2 Köln statt. Als we-
sentlicher Bestandteil ein-
gebettet in die Messe, zeig-
ten die Akteure aus NRW,
aber auch aus den benach-
barten Bundesländern, das
gesamte Spektrum ihres Berufsbildes und
traten an, um im friedlichen Wettstreit mit-
einander zu kämpfen. 

Im Kosmetikwettbewerb zeigen die
Wettbewerbsteilnehmer ihre Kreativität bei
der Gestaltung eines auf den Typ des Models
ausgerichteten harmonischen Beauty-Make-
ups und der anschließenden Umwandlung
in ein glamouröses Abend-Make-up.

Im Juniorenwettbewerb sollen die Teil-
nehmer ihre Einsatzfähigkeit sowohl im Da-
men- als auch im Herrensalon unter Beweis
stellen. An Medien kreieren sie eine krea-
tive und trendige Hochsteckfrisur im Da-
menbereich und einen trendigen Haar-
schnitt im Herrenbereich.

Bei den Herren kreieren die Teilnehmer
eine modische, tragbare Frisur am langen
Haar und in einem zweiten Schritt präsen-
tieren sie dieses Model mit einem modi-
schen Kurzhaarschnitt, der das Maskuline
des Models hervorhebt.

Auch bei den diesjährigen Lehrlings-
wettbewerben stand die Perfektion, die Kre-
ativität und Fantasie im Vordergrund. In
der Kosmetik erstellen die Auszubildenden
ein Fantasy-Make-up und im Damen- und
Herrenbereich setzen sie die aktuelle Mode
des Zentralverbandes des Deutschen Fri-
seurhandwerks um.

Die Auszubildenden der Friseurinnung
Bergisches Land haben wiederum hervor-
ragend abgeschnitten. 

Nachstehend die Platzierungen in den
entsprechenden Wettbewerben:

Landesmeisterschaft Fashion Award
Herrenfach
1. Platz
» Margit Schwarz, Wipperfürth
2. Platz
» Kevin Gedert

im Salon Kultkomplexx, Ihn. Kerstin
Lapp, 42499 Hückeswagen

3. Platz
» Martin Röhrig

im Salon Dirk Kiel, Wermelskirchen

Landesmeister Junioren & großer Preis
1. Platz
» Jessica Morawietz, 3. Lehrjahr

im Salon Volker Steffens, Burscheid 

Junioren Leistungsschau
(Stecken am Medium)
1. Platz
» Orlando Ciaramella, 2. Lehrjahr

im Salon Margret Brückmann,
Leverkusen

2. Platz
» Vanessa Lehwing, 3. Lehrjahr

im Salon Margret Brückmann,
Leverkusen

3. Platz
» Anna Eismann, 1. Lehrjahr

im Salon Wildangel Haarstudio
GmbH, Lindlar

7. Platz
» Gamze Avci, 1. Lehrjahr

im Salon Hairteam Hesse, Ihn.
Kerstin Lapp, 42499 Hückeswagen

Lehrlingswettbewerb Herren
2. Platz
» Christine Weiß, 2. Lehrjahr

im Salon Wildangel Haarstudio
GmbH, Lindlar

8. Platz
» Nadine Antunes, 2. Lehrjahr

im Salon Fatma Lenz, Burscheid
9. Platz
» Orlando Ciaramella, 2. Lehrjahr

im Salon Margret Brückmann,
Leverkusen

10. Platz
» Vanessa Lehwing, 3. Lehrjahr

im Salon Margret Brückmann,
Leverkusen

Lehrlingswettbewerb Kosmetik
4. Platz
» Alina Huppertz, 2. Lehrjahr

im Salon Wildangel Haarstudio
GmbH, Lindlar

14. Platz
» Lisa-Marie Grünweller, 2. Lehrjahr

im Salon Yvonne Monika Ernhardt,
Wermelskirchen 

15. Plätze
» Sarah Grundke, 2. Lehrjahr

im Salon Monika Sturm, Wipperfürth
» Lisa Schneppenheim, 2. Lehrjahr

im Salon Friedrich Müller,
Leichlingen

» Melek Karayilan, 2. Lehrjahr
im Salon Ina Schillings Rita Schillings,
Leverkusen 

23. Plätze
» Julia Borisow, 1. Lehrjahr

im Salon Dirk Kiel, Wermelskirchen 
» Olga Kempf, 2. Lehrjahr

im Salon Hairparadise, Leverkusen 

Besonders hervorzuheben ist die Kam-
mersiegerin im Praktischen Leistungswett-
bewerb, Sonia Nigro aus dem Salon Margit
Schwarz, Wipperfürth.

Das große Engagement der Trainer Dirk
Kiel (Wermelskirchen), Nicole Steinstraß (Ber-
gisch Gladbach), Milan Kranjcec (Hückes-
wagen), Daniel Giermann (Remscheid),
Kerstin Lapp (Hückeswagen), Rüdiger Stroh
(Bergisch Gladbach) sowie der Lehrlingswar-
tin Margret Brückmann und des Obermeis-
ters Volker Steffens, die mit den aufgeführ-
ten Auszubildenden seit Monaten trainiert
hatten, wurde verdienterweise belohnt.

Friseure erfolgreich bei
Landesmeisterschaften 
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Am 15. September 1959 leg-
ten die Herren Hermann Hom-
bach, Gummersbach, Bernhard
Renner, Gummersbach, Egon
Pollex, Engelskirchen, und
Gerhard Lange, Gummers-
bach,  die Meisterprüfungen im
Bäcker-Handwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei

der Handwerkskam-
mer zu Köln ab.

Daher wurde den Herren im
Brauhaus in Gummersbach
durch Herrn Dietmar Schmidt,
stv. Obermeister der Bäcker-
innung Bergisches Land, und
Herrn Gerhard Reimann, stv.
Kreishandwerksmeister der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches
Land, der „Goldene Meister-

brief“ überreicht.

Wir gratulie-
ren herzlich.

Am 14. Dezember 1956 legte
Herr Alfons Förster, Wipper-
fürth, die Meisterprüfung im
Tischler-Handwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei
der Handwerkskammer zu Köln
ab. 

Am 5. Oktober 1959 gründe-
te er den bis heute bestehenden
Tischlerbetrieb, der am 15.1.1992
an seinen Sohn Franz-Josef
Förster überging. 

Im Rahmen des 50jährigen
Jubiläums der Firma wurde nun
auch

nachträglich der Goldene Meis-
terbrief an Herrn Förster sen.
sowie die Urkunde zum 50jäh-
rigen Jubiläum an Herrn Förster
jun. von Obermeister Achim
Culmann, stv. Kreishandwerks-
meister Gerhard Reimann und
Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu überreicht. 

Wir gratulieren herzlich. 

Goldene Meisterbriefe
im Bäcker-Handwerk

Goldener Meisterbrief
und 50-jähriges Jubiläum
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» Hermann Hombach 15.9.2009
Gummersbach, Bäckerinnung

» Gerhard Lange 15.9.2009
Gummersbach, Bäckerinnung

» Egon Pollex 15.9.2009
Engelskirchen, Bäckerinnung

» Bernhard Renner 15.9.2009
Gummersbach, Bäckerinnung

125 Jahre
» Dachdeckerbetrieb Hans Stüpp GmbH 1.1.2010

Leichlingen, Dachdeckerinnung

50 Jahre
» Friedrich Wilhelm Weil GmbH & Co. KG 1.1.2009

Bergneustadt, Kraftfahrzeuginnung
» Elektro Gieraths GmbH 2.1.2010

Bergisch Gladbach, Elektroinnung

25 Jahre
» Arcus Holztreppen 21.2.2009

Hückeswagen, Tischlerinnung
» Heinz Oelsner Bauunternehmung GmbH 20.12.2009

Leverkusen, Baugewerksinnung
» Jürgen Pieske 5.1.2010

Overath, Maler- und Lackiererinnung
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» Eugen Nonn 18.12.2009 90 Jahre
Ehrenobermeister der Innung für Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke

» Heinz Josef Boden 19.12.2009 75 Jahre
ehem. stellv. Obermeister, Lehrlingswart und
Prüfungsvorsitzender der Friseurinnung

» Heiner Hoven 24.12.2009 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Josef Schultes 27.12.2009 90 Jahre
ehem. Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Leverkusen

» Ernst Berndt 30.12.2009 70 Jahre
Ehrenobermeister und Vorstandsmitglied der
Baugewerksinnung /Fachgruppenleiter Stukkateur

Goldene Meisterbriefe
» Paul Lindlar 9.12.2009

Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
» Siegfried Auras 14.12.2009

Gummersbach, Innung für Informationstechnik
» Karl Wilhelm Gust 28.1.2010

Wermelskirchen, Elektroinnung

» Klaus Heimann 12.1.2010
Overath, Bäckerinnung

» Bernd Jurkowski 12.1.2010
Nümbrecht, Elektroinnung

» Montag & Rappenhöner GmbH 12.1.2010
Kürten, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» KFZ Erich Förster GmbH 18.1.2010
Kürten, Kraftfahrzeuginnung

» Tilo Sauer 21.1.2010
Leverkusen, Tischlerinnung

» Autohaus Joachim Schweitzer 21.1.2010
Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung

» Helmut Kuhl 25.1.2010
Odenthal, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Rudolf Jung 29.1.2010
Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Runde Geburtstage

Betriebsjubiläen

» Sabine Broichhaus 15.1.2010 50 Jahre
ehem. Obermeisterin und Vorstandsmitglied der
Maler- und Lackiererinnung

» Ralf Dluhosch 15.1.2010 50 Jahre
Lehrlingswart der Maler- und Lackiererinnung

» Rudolf Hachenberg sen. 17.1.2010 90 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Dachdeckerinnung

» Monika Gieraths-Heller 21.1.2010 40 Jahre
stellv. Obermeisterin der Kraftfahrzeuginnung

» Bernd Kreffter 25.1.2010 80 Jahre
Ehrenkreishandwerksmeister und ehem. Obermeister
der Bäckerinnung
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Allen Inhaberinnen und Inhabern der uns angeschlossenen Mitgliedsbetriebe, ihren 
Familienangehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Verantwortlichen in Politik, 

Verwaltung und Wirtschaft wünschen wir eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes und ruhiges
Weihnachtsfest und für das Jahr 2010 Gesundheit, Glück und geschäftlichen Erfolg.

Mit unseren Wünschen verbinden wir den Dank für die 
gute Zusammenarbeit im bald abgelaufenen Jahr.

Jahreswechsel 2009/2010

Karl Breidohr
Geschäftsführer

Marcus Otto
stv. Hauptgeschäftsführer

Heinz Gerd Neu
Hauptgeschäftsführer

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Ulrich Lob
Bäcker-Innung

Dieter Himperich
Fleischer-Innung

Rüdiger Otto
Baugewerks-Innung

Volker Steffens
Friseur-Innung

Dieter Eiberg
Innung für Metalltechnik

Achim Culmann
Tischler-Innung

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Heinz Gerd Neu
Hauptgeschäftsführer

Karl Breidohr
Geschäftsführer

Marcus Otto
stv. Hauptgeschäftsführer

Willi Reitz
Maler- und Lackierer-Innung

Bernd Stuhlmüller
Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

Achim Willutzki
Innung für Informationstechnik

Harald Laudenberg
Dachdecker-Innung

Lothar Neuhalfen
Elektro-Innung

Reiner Irlenbusch
Kraftfahrzeug-Innung

Thomas Braun
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
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9.12.09, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar der Kraftfahrzeuginnung: Autorecht aktuell

10.12.09, 15.00
Weihnachtsfeier der Bäcker-Altmeister

11.12.09, 8.30
Seminar der Elektroinnung: Unternehmermodell BG

15.12.09, 18.00
Innungsversammlung der Baugewerksinnung

15.12.09, 9.00 – 16.30
Seminar: Sachkundiger / Koordinator für barrierefreies Bauen 

16.12.09, 9.00 - 16.30
Seminar: Sachkundiger / Koordinator für barrierefreies Bauen 

11.1.10, 18.30
Innungsversammlung der Fleischerinnung

13.01.10, 18.00
Innungsversammlung der Kraftfahrzeuginnung

14.01.10, 19.00
Innungsversammlung der Innung für Metalltechnik

12./13.01.2010, 8.30 – 16.00
Erste-Hilfe-Kurs

18.01.10, 19.00
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

19./20.01.2010, 8.30 – 16.00
Erste-Hilfe-Kurs

26./27.01.2010, 8.30 – 16.00
Erste-Hilfe-Kurs

27.01.10, 19.00
Innungsversammlung der Tischlerinnung

02./03.03.2010, 8.30 – 16.00
Erste-Hilfe-Kurs
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